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1. Einleitung

Die Landesregierung hat im Sommer 2020 eine wegweisende und ehrgeizige 
„Radstrategie Schleswig-Holstein 2030“ vorgelegt. Ziele und Maßnahmen wurden in 
einem konsensualen Prozess mit Radexperten des Landes erarbeitet. Die erste Eva-
luierung der Strategie ist für 2022 vorgesehen. 

„Ab aufs Rad“ ist das Motto, das die Landesregierung mit dieser Strategie ausgerufen 
hat. Dies passt genau in eine Zeit, in der das Radfahren als umweltfreundliches Ver-
kehrsmittel aber auch als ein Mittel der Gesundheitserhaltung an der frischen Luft neu 
entdeckt wird. Gerade in den Monaten des Lockdowns ausgelöst durch die Covid-
Pandemie wurde das Fahrrad zu einem begehrten Fortbewegungsmittel. Um diesen 
Trend zu erhalten und noch mehr Menschen zum Radfahren – ob konventionell oder 
elektrisch unterstützt – zu motivieren, müssen die Radwege entsprechend komforta-
bel und vor allem sicher sein. Die Landesregierung steht nun vor der Herausforde-
rung, die dem Land und den Kommunen zur Verfügung stehenden Mittel so einzuset-
zen, dass landesweit ein weitgehend lückenloses Radverkehrsnetz mit einem ange-
messenen Standard ausgebaut wird. Daher soll nun das erstmalig 2004 aufgestellte 
Landesweite Radverkehrsnetz (LRVN) baulastträgerübergreifend gründlich überarbei-
tet, weiterentwickelt und den aktuellen Anforderungen bezüglich der Qualitätsstan-
dards an ein solches Netz und der jeweiligen Nutzung der unterschiedlichen Strecken 
entsprechend angepasst werden. Leitgedanke hierbei ist, dass dort, wo die Men-
schen täglich viele Wege mit dem Rad zurücklegen, eine hochwertige Infrastruktur 
vorhanden ist. 

Das so aktualisierte LRVN soll als Grundlage für den zukünftigen Investitionsplan 
dienen, der sowohl die Sanierung, den Um- und Ausbau sowie den Neubau von Rad-
wegen umfasst und die jeweilige Dringlichkeit berücksichtigt. Für das laufende und 
das nächste Jahr ist das geltende LRVN maßgeblich. Auf dieser Basis ist der hier 
dargestellte Investitionsplan 2021 und 2022 für die Radwege in Schleswig-Holstein 
erarbeitet worden. Dabei wurden insbesondere Aspekte der Verkehrssicherheit und 
– soweit möglich – der E-Bike-Mobilität berücksichtigt.

Der Ausbau und die Sanierung der Radinfrastruktur sollen ambitioniert fortgesetzt 
werden, um die Qualität der Radinfrastruktur im Sinne der Radstrategie deutlich zu 
verbessern. Hierbei geht es nicht allein um Daseinsvorsorge, Gesundheitsförderung 
und Tourismus, sondern auch um den wichtigen Beitrag des Radverkehrs zur Mobili-
tätswende und damit zum Klimaschutz. Durch die Verlagerung von Pkw-Fahrten auf 
den Radverkehr bzw. die Kombination von Rad- und öffentlichem Verkehr können 
Treibhausgasemissionen in relevanten Größenordnungen eingespart werden, was 
dazu beiträgt, die Klimaziele des Verkehrssektors zu erreichen. 
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Alle Baulastträger sind hierbei gefordert. Dafür sollen sowohl die verstärkt zur Verfü-
gung stehende Erhaltungsmittel in den Haushalten des Bundes, des Landes und der 
Kommunen als auch Fördermittel des Bundes und des Landes genutzt werden. 

Mit diesem Bericht werden die für die Jahre 2021 bis 2023 geplanten Bau- und Sa-
nierungsmaßnahmen des Landes an Bundes-, Landes und kommunalen Straßen, 
Maßnahmen im touristischen Radverkehr sowie die Planungen zur Errichtung von 
Bike & Ride-Anlagen durch die NAH.SH dargestellt. Darüber hinaus erfolgt ein Über-
blick über die für den Radverkehr verfügbaren Finanzierungs- und Förderungsinstru-
mente und deren geplanten Einsatz. 
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2. Radverkehrsnetz in Schleswig-Holstein
2.1 Ausstattungsgrad mit straßenbegleitenden Radwegen

Wie in der Radstrategie 2030 dargestellt liegt Schleswig-Holstein im bundesweiten 
Vergleich bei der Ausstattung von klassifizierten Straßen mit Radwegen schon seit 
langem auf einer Spitzenposition. 

Insgesamt waren 2019 fast 80 Prozent der Streckenlängen der Bundesstraßen, 
64 Prozent der Landesstraßen und rund 41 Prozent aller Kreisstraßen mit Radver-
kehrsanlagen ausgestattet. 

Hinzu kommen zahlreiche Radverkehrsanlagen entlang von Gemeindesstraßen oder 
sonstige selbstständige Radwege, die als sonstige öffentliche Straßen ebenfalls in 
der Baulast der Kommunen liegen. 

Verantwortlich für diese Radinfrastrukturen sind die jeweiligen Träger der Straßen-
baulast: 

Infrastruktur Baulastträger 
Radweg entlang Bundesstraße Bund mit Auftragsverwaltung durch 

das Land Schleswig-Holstein 
Radweg entlang Landesstraße Land Schleswig-Holstein 

Radweg entlang Kreisstraße 
Kreise und kreisfreie Städte 
- Aufgabe wird in 7 Kreisen vom Land im Auftrag der

Kreise wahrgenommen. -
Radweg entlang Gemeindestraße Gemeinde 
selbstständiger Radweg Gemeinde 

Diagramm 1: Ausstattungsgrad der Bundes- und Landesstraßen mit Radverkehrsanlagen nach Bun-
desländern (Datengrundlage: Der Elsner 2020). 
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Darüber hinaus bestehen gesonderte Regelungen für die Baulast der Radwege in 
den Ortsdurchfahrten. Dort tragen die Städte und Gemeinden in Abhängigkeit von ih-
rer Größe die Baulast für die Radwege (§ 5 Absätze 2 bis 4 Bundesfernstraßenge-
setz und § 12 Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein). 

Die Straßenbaulastträger haben nach ihrer Leistungsfähigkeit diese Infrastrukturen in 
einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand anzulegen, zu un-
terhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern (§ 10 Absatz 1 Satz 2 Straßen- und 
Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein). 

2.2 Zustandserfassung auf Radwegen 

Eine Erfassung des Zustandes der Radwege an Bundesstraßen in Schleswig-Hol-
stein liegt leider nicht vor. 

Der Zustand der Radwege an Landesstraßen in Schleswig-Holstein wurde erstmalig 
im Rahmen eines Forschungsprojektes des Bundes in 2009 erfasst. Da die Zustand-
serfassung von Radwegen besonders aufwendig ist und zudem in Deutschland noch 
keine festen Standards hierfür definiert sind, hatte der Landesbetrieb Straßenbau 
und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein (LBV.SH) im Jahr 2018 zusätzlich eine 
Zustandserfassung eines Teilnetzes der Radwege an Landesstraßen beauftragt. Um 
realitätsnahe Ergebnisse zu erzielen, wurde dafür ein im Rahmen des Forschungs-
vorhabens 2009 entwickeltes, speziell ausgestattetes Fahrrad eingesetzt. Es lag da-
mit zwar kein flächendeckendes Zustandskataster der Radwege an Landesstraßen 
vor, aber dank statistischer Methoden konnten dennoch Aussagen über den Zustand 
der Radwege an Landesstraßen in Schleswig-Holstein getroffen werden. 

Der überwiegende Anteil der Radwege an Landesstraßen zeigte sehr gute bis mitt-
lere Gebrauchseigenschaften. Unter 25 Prozent des Radwegenetzes hatten nur aus-
reichende oder sogar schlechte Gebrauchs- und Substanzeigenschaften, die zu Ein-
schränkungen im Fahrtkomfort der Radfahrenden führten und führen, sowie erhöhte 
Kosten für den Baulastträger nach sich zogen und ziehen. Diese äußern sich vorran-
gig durch Absackungen oder Hebungen des Fahrbahnbelages durch Wurzeln. Refe-
renzwerte zum Gebrauchswert lagen aus dem Jahr 2009 nicht vor. Entsprechend der 
Altersstruktur der Radwege hatte sich die Substanz der Radwege an Landesstraßen 
in Schleswig-Holstein von 2009 nach 2018 spürbar verschlechtert. Es waren rund 
15 Prozent des Radwegenetzes sanierungsbedürftig. Diese Entwicklung zeigt, dass 
auch die Erhaltung der Radwege forciert werden muss. 

Ein strukturelles Problem der Radverkehrsinfrastruktur an Schleswig-Holsteins Lan-
desstraßen ist darüber hinaus oftmals auch eine unzureichende Breite. Insbesondere 
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bei stark frequentierten Radverkehrsstrecken kommt es hier regelmäßig zu Konfliktsi-
tuationen zwischen den Radfahrenden. Diese Defizite können durch reine Erhaltungs-
maßnahmen nicht beseitigt werden und erfordern Ausbaumaßnahmen. 

Im Rahmen der Fortschreibung der Strategie zur Entwicklung der Landesstraßen 
wurde im Jahr 2021 auch eine Zustandserfassung auf den Radwegen an Landes-
straßen beauftragt. Die Ergebnisse sollen im Jahr 2022 vorliegen.  

Eine landesweite Erfassung des Zustandes der Radwege an kommunalen Straßen 
in Schleswig-Holstein liegt leider nicht vor. 

Als Grundlage für den effizienten und anforderungsgerechten Ausbau und zur Ermitt-
lung von Bedarf und Umfang erforderlicher Maßnahmen an radtouristischen Wegen 
hat das Wirtschaftsministerium eine Zustandserfassung der vier Deutschland (D)-
Routen (Nordseeküstenradweg, Ostseeküstenradweg, Ochsenweg und Elberadweg) 
sowie des Iron Curtain Trail beauftragt, die im August 2021 gestartet wurde. 

Im ersten Quartal 2022 wird für jede der fünf Routen eine Bewertung des aktuellen 
Zustandes mit Maßnahmen und Handlungsempfehlungen zur Entwicklung als Quali-
tätsradroute vorliegen. Zusätzlich erhalten die Gemeinden detaillierte Mängelsteck-
briefe und die Kreise Mängelübersichten, um entsprechende Maßnahmen planen zu 
können. 

Es ist vorgesehen, aus diesen Routen einen Radfernweg als Pilotprojekt auszuwäh-
len und dessen Entwicklung zur ersten Qualitätsradroute in Schleswig-Holstein in-
vestiv als auch nichtinvestiv zu unterstützen. Das Bewerbungsverfahren dafür läuft 
bereits. 

Die Zustandserfassung der weiteren Radfernwege (Alte Salzstraße, Eider-Treene-
Sorge-Radweg, Grenzroute, Holsteinische Schweiz-Radtour, Mönchsweg, Nord-Ost-
see-Kanal-Route, Radfernweg Hamburg-Rügen, Wikinger-Friesen-Weg) in Schles-
wig-Holstein soll nach dem gleichen Schema im ersten Quartal 2022 ausgeschrieben 
werden. 

2.3 Eckpunkte für ein neues Landesweites Radverkehrsnetz (LRVN) 

Seit 2004 verfügt Schleswig-Holstein über das Planungsinstrument Landesweites 
Radverkehrsnetz (LRVN), welches als integrierte Netzplanung die Linien des All-
tags-, Freizeit- und Schulradverkehrs sowie die touristischen Radfernwege mit einer 
Länge von fast 6.000 km umfasst. Das LRVN bildet die Grundlage sowohl für die 
heutigen und zukünftigen Radwegemaßnahmen an Bundes-, Landes- und Kreisstra-
ßen als auch für die Förderung von kommunalen Radwegemaßnahmen. Es lassen 
sich Bedarfe für Neubaumaßnahmen, Lückenschlüsse und Ausbaumaßnahmen oder 
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sonstige notwendige Maßnahmen ableiten. Das LRVN ist zuletzt 2008 grundlegend 
fortgeschrieben worden. Bei diesem LRVN wurden im Wesentlichen die folgenden 
vier Ziele verfolgt: 

• Weiterentwicklung des Netzes auf Grundlage aktualisierter Zielkataloge und ggf.
angepasster Kriterien für die Netzbildung,

• Aufbau einer Radwegebestandsdatenbank auf Basis vor Ort erhobener und mit
geografischen Informationssystemen verknüpfter Erhebungsmerkmale und

• Weiterentwicklung der landesweiten Wegweisungssystematik mit dem Ziel einer
einheitlichen standardisierten Ausgestaltung der Wegweisung im Land Schleswig-
Holstein.

Im Jahre 2016 wurden die Schulwegbeziehungen aktualisiert, weil sich Schulorte und 
Schülerzahlen gewandelt haben. Die anderen Aspekte des LRVN 2008 sind stabil 
geblieben und daher lag der Fokus der Fortschreibung im Jahr 2016 auf dem Krite-
rium des Schulradverkehrs. 

Im Zuge der Erstellung der Radstrategie 2030 wurden Handlungsbedarfe bei der 
Radwegeinfrastruktur und -netzplanung in Schleswig-Holstein identifiziert. Neben er-
forderlichen Netzschlüssen sind hier insbesondere die Instandhaltung und Sanierung 
vorhandener Radverkehrsanlagen zu nennen. Viele Radverkehrsanlagen sind veraltet 
und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Daher soll die Qualität der 
Radinfrastruktur zunächst erfasst und im Anschluss durch Umsetzung landesweiter 
Standards verbessert und gesichert werden. Dies erfordert u.a. eine baulastträger-
übergreifende Zusammenarbeit. 

Im Kontext des Radtourismus wurde im Vorfeld der Radstrategie 2030 zudem ein sig-
nifikanter Nachhol- bzw. Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Qualität der Radinfra-
struktur einschließlich Wegweisung, aber auch bei flankierenden Service- und Beher-
bergungsangeboten identifiziert. Vor diesem Hintergrund lautet daher die Zielsetzung, 
bis 2030 ein landesweites übergeordnetes touristisches Radnetz zu entwickeln, das 
ebenfalls im neuen Landesweiten Radverkehrsnetz (LRVN) integriert sein soll. Dies 
erfordert eine systematische Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung des radtou-
ristischen Angebotes auf Basis einheitlicher Qualitätsstandards für den Radtourismus 
und einer umfassenden Bestandsbewertung. 

Weitere Handlungsbedarfe im Zusammenhang mit der Radwegeinfrastruktur und  
-netzplanung wurden darüber hinaus in der Berücksichtigung der Anforderungen an
den schnelleren und vielseitigeren Radverkehr gesehen.

Das derzeitige LRVN entspricht nicht mehr den Zielen der Radstrategie 2030 und soll 
daher grundlegend überarbeitet und weiterentwickelt werden. Die Überarbeitung des 
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LRVN gehört zu den dringenden Handlungsfeldern der Radstrategie und ist als eine 
der sieben Quick Win-Maßnahmen in die Radstrategie aufgenommen worden. 

Das neue LRVN soll die Netz- und Wegestrukturen sowie aktuelle Ausbaustandards 
genauso berücksichtigen wie den schnelleren und vielseitigeren Radverkehr. Im Er-
gebnis soll eine Netzhierarchie der Radwege entstehen. Mit einem baulastträgerüber-
greifenden Netzansatz soll das LRVN unter Beteiligung der Kreise und kreisfreien 
Städte zu einem modernen LRVN weiterentwickelt werden. Ziel ist es weiterhin, mit 
dem neuen LRVN Bund, Land und Kommunen eine wichtige Grundlage für deren 
Entscheidungen zur Entwicklung eines attraktiven und leistungsfähigen Radverkehrs 
zu schaffen. 

Die maßgeblichen und handlungsleitenden Ziele für das LRVN sind in der Radstrate-
gie des Landes festgelegt. Zentral ist die Erhöhung des Anteils des Radverkehrs am 
Gesamtverkehrsaufkommen in Schleswig-Holstein (Änderung des Modal Splits). Da-
neben ist es wichtig, die Erhöhung der Verkehrssicherheit zu erreichen und die För-
derung des Tourismus zu unterstützen. 

In einem ersten Schritt wurden dazu wesentliche Eckpunkte des „neuen“ LRVN auf 
Fachebene des MWVATT erarbeitet und am 19. August 2021 dem Runden Tisch 
Radverkehr vorgestellt und gemeinsam diskutiert. Die Anregungen werden im weite-
ren Prozess, soweit möglich, berücksichtigt. 

Nachfolgende Eckpunkte bilden die Grundlage für das weitere Vorgehen: 

• Festlegung einer Netzhierarchie für die Radverkehrsinfrastruktur
Für die Festlegung einer Netzhierarchie sollen die Netzkategorien für den Radver-
kehr nach den „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA)“ berücksichtigt wer-
den. Demnach gibt es vier Verbindungsfunktionsstufen innerhalb bebauter Ge-
biete und drei Verbindungsfunktionsstufen außerhalb bebauter Gebiete. Da im
Zuge einer solchen Verbindung mehrere Baulastträger betroffen sind, ist ein bau-
lastträgerübergreifender Netzansatz von entscheidender Bedeutung.
Radschnellwege in der Metropolregion Hamburg, aber auch Velorouten in Kiel oder
Flensburg einschließlich deren Umland sollen als oberste Hierarchiestufe aufge-
nommen werden, unabhängig davon, ob diese bereits umgesetzt oder noch ge-
plant sind. Für die Bestimmung der Netzhierarchie ist zusätzlich das Nutzerpoten-
tial durch Alltags- und Schülerradverkehr, Freizeitradverkehr und den touristischen
Radverkehr ein wichtiges Kriterium.
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• Aktualisierung und Weiterentwicklung des flächendeckenden Radverkehrs-
netzes
Hierbei sind die Quelle-Ziel-Beziehungen im Alltags- und Schulradverkehr, im
Freizeitradverkehr und im touristischen Radverkehr zu berücksichtigen. Eine be-
sondere Herausforderung wird das Zusammenführen der kreisbezogenen prioritä-
ren Netze zu einem landesweiten Radverkehrsnetz sein, sofern diese bereits vor-
liegen. Bei der Aktualisierung und Weiterentwicklung des flächendeckenden Rad-
verkehrsnetzes soll das künftige touristische Radverkehrsnetz, bestehend aus
den Radfernwegen und qualitativ hochwertigen regionalen Themenrouten, inte-
griert werden.
Für die Aktualisierung sind hier zunächst die Bestandsdaten (teilweise abzufor-
dern von Städten und Kreisen, für die Radfernwege werden diese aktuell durch
Befahrungen erfasst) in einer Datenbank zusammenzuführen, zu sichten und zu
bewerten.

• Definition von Qualitätsstandards der Radverkehrsinfrastruktur
Unter diesem Eckpunkt sind die aktuellen Ausbaustandards (Technisches Regel-
werk in der aktuell gültigen Fassung) und die Anforderungen an den schnelleren
und vielseitigeren Radverkehr zu berücksichtigen. Die Qualitätsstandards sollen
dabei die Planung, den Bau sowie die Pflege und die Unterhaltung der Radver-
kehrsinfrastruktur umfassen. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig höhere
Standards gelten werden als zum jetzigen Zeitpunkt, deren finanzielle Auswirkun-
gen zu berücksichtigen sind. Es soll ein abgestuftes System auf Grundlage der
Netzhierarchie entwickelt werden. Auch unter diesem Eckpunkt sind der Alltags- 
und Schulradverkehr, der Freizeitradverkehr sowie der touristische Radverkehr
einzubeziehen.
Im Radtourismus ist aktuell die Radwerkstatt Tourismus (Expert/innenrunde) mit
der Festlegung von Qualitätsstandards für touristische Radrouten und Radreise-
regionen befasst.

• Verknüpfungsmöglichkeiten mit anderen Verkehrsmitteln
Bei der Überarbeitung des LRVN ist die Verknüpfungsmöglichkeit mit anderen
Verkehrsmitteln zu berücksichtigen. Dies kann insbesondere in ländlichen Räu-
men unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge von zentraler Bedeutung sein. An
den Verknüpfungspunkten sind ausreichende Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
zu gewährleisten. Radstationen an den Verknüpfungspunkten, aber auch im Zuge
von Radrouten stellen weitere Serviceangebote für die Radfahrenden dar. Die
Verknüpfungspunkte mit anderen Verkehrsmitteln sind auch an Stadträndern und
innerhalb der Städte sehr wichtig. Hierdurch wird ein weiterer Anreiz geschaffen,
dass die Wege innerhalb der Städte mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.
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Diese Eckpunkte werden in den nächsten Schritten im Hinblick auf die oben genann-
ten Zielsetzungen weiter konkretisiert sowie die erforderliche Detailschärfe des 
„neuen“ LRVN festgelegt. Die Federführung für die Erarbeitung eines neuen LRVN 
wird in den Händen einer im MWVATT zu gründenden Projektgruppe liegen. Eine in-
terdisziplinäre Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen 
staatlichen Aufgabenträger und Stakeholder soll diese unterstützen, um die vielseiti-
gen Aspekte des Radverkehrs und den baulastträgerübergreifenden Netzansatz bei 
der grundlegenden Überarbeitung des LRVN zu berücksichtigen. Wie bereits bei 
dem ersten LRVN ist dabei die Unterstützung durch externen Sachverstand uner-
lässlich, so dass Leistungen ausgeschrieben werden sollen. 
Auf Anregung des Runden Tisches Radverkehr soll dieser Prozess zweistufig erfol-
gen. In einer ersten Stufe soll in einem eigeschränkten Wettbewerbsverfahren bis 
Ende des Jahres 2021 ein geeignetes konzeptionelles Vorgehen ermittelt werden, 
danach die konkrete Konzepterstellung ausgeschrieben werden. Es ist vorgesehen, 
dass die Leistungen zur Erstellung des LRVN Anfang des Jahres 2022 ausgeschrie-
ben werden und die Vergabe in der ersten Jahreshälfte 2022 erfolgt. Beabsichtigt ist, 
dass das neue LRVN Mitte des Jahres 2023 vorliegt, damit es möglichst bald als 
Grundlage für künftige Investitionspläne genutzt werden kann. 

2.4 Radschnellverbindungen (RSV) 

RSV sind ein wichtiger Baustein der Radstrategie Schleswig-Holstein zur Erhöhung 
des Modal Split. Sie sind in besonderer Weise geeignet, neue Nutzergruppen und 
neue Reichweiten zu erschließen, sie bieten Schnelligkeit, Sicherheit und mehr Kom-
fort. Damit stellen Sie insbesondere in Verdichtungsräumen ein attraktives Angebot für 
Pendlerinnen und Pendler – ob zur Arbeit, Schule oder Freizeit – dar und erleichtern 
den Umstieg vom motorisierten Individualverkehr zum umweltfreundlichen und der 
Gesundheit förderlichen Bewegungsmittel Rad. Pedelec-Nutzerinnen und Nutzer kom-
men RSV besonders entgegen, da bei entsprechendem Netzausbau auch größere 
Entfernungen zwischen Quelle und Ziel erreichbar werden. Notwendig ist allerdings 
entsprechende begleitende Infrastruktur, wie hochwertige Abstellanlagen, Service- 
und Mobilitätsstationen, um die RSV auch als Zubringerwege zum ÖPNV zu nutzen. 
Die Führung, Dimensionierung und Bevorrechtigung bilden weitere Herausforderun-
gen ebenso wie die Berücksichtigung der Raum- und Nutzungsansprüche auch ande-
rer Verkehrsträger.  

Innerhalb der Metropolregion Hamburg wurden Machbarkeitsstudien für insgesamt 
neun Radschnellwegtrassen entwickelt, von denen fünf durch Schleswig-Holstein 
führen. Die KielRegion erarbeitet derzeit ein Konzept für Premiumrouten bzw. Rad-
schnellwege, indem die Korridore aus der Regionalen Radstrategie in die konkreten 
Streckenführungen übertragen werden. Auch die Stadt Flensburg befindet sich in 
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Planungen für den Bau eines Radschnellweges. Diese Netze werden im Rahmen der 
Überarbeitung des LRVN zugrunde gelegt und beim Aufbau einer Netzhierarchie be-
rücksichtigt werden. 

3. Investitionsplan 2021 bis 2023

Der Investitionsplan 2021 bis 2023 orientiert sich am aktuellen LRVN. Er enthält da-
bei auch bereits einige der prioritären Maßnahmen der Kreise und kreisfreien Städte, 
soweit diese dem Land in seiner Abfrage vom Herbst 2020 genannt wurden. 

Besondere Bedeutung haben hier die Entwicklungsachsen der Radschnellwege der 
Metropolregion Hamburg und die Radverkehrskonzepte (Velorouten) der größeren 
(kreisfreien) Städte, deren Umsetzung zügig vorangetrieben werden soll. 

3.1 Bau und Sanierung von Radwegen an Bundes-, Landes- und kommunalen 
Straßen 

Aufgrund des baulichen Zustandes der Radwege lag der Fokus in den letzten Jahren 
auf der Sanierung von Radwegen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Das wird 
sich in den kommenden Jahren fortsetzen, allerdings werden auch wieder Lücken-
schlussprojekte umgesetzt. Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Radwegen wer-
den weiterhin eine Ausnahme darstellen, sofern dies nicht im Zuge des Neubaus von 
Fahrbahnen, aus Verkehrssicherheitsgründen oder zur Verlagerung der Pkw-Ver-
kehre auf den Radverkehr angezeigt ist. 

Im Jahr 2018 wurde entschieden, dass erhaltungsbedürftige Radwege an Bundes- 
und Landesstraßen grundsätzlich im Zuge von Fahrbahnsanierungen in ihrer vorhan-
denen Breite ebenfalls saniert werden (im Gegensatz zur letzten Legislaturperiode 
erfolgt dies also unabhängig von ihrer Bedeutung im Landesweiten Radverkehrs-
netz). Beim Neubau von Radwegen wird eine regelkonforme Breite von 2,50 m in An-
satz gebracht. Darüber hinaus wird bei Neu-, Ausbau-, und Sanierungsmaßnahmen 
auf deren Nachhaltigkeit geachtet und es werden möglichst umweltschonende Ver-
fahren eingesetzt. 

In der Anlage 1 befindet sich eine Übersichtskarte über alle Radwegeprojekte in den 
Jahren 2021 bis 2023. Die Anlagen 2 bis 5 enthalten entsprechende Teilkarten. Eine 
Listendarstellung befindet sich in Anlage 6. 

3.1.1 Neubau von Radwegen an Bundes- und Landesstraßen 

Aufgrund der hohen Ausstattungsgrade mit Radverkehrsanlagen und knapper Haus-
haltsmittel wurden in den letzten Jahren keine Neubaumaßnahmen an den klassifi-
zierten Straßen realisiert. In besonders begründeten Fällen wird nun auch Neubau im 
Einzelfall möglich sein.  
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Radwege an Bundesstraßen 
Im Jahr 2021 wurde der Radwegeneubau an der B 431 zwischen St. Margarethen 
und Brokdorf umgesetzt und an der B 75 soll die bestehende Radweglücke im Be-
reich Reinfeld geschlossen werden. Der LBV.SH hat eine entsprechende Durchfüh-
rungsvereinbarung mit der Stadt Reinfeld geschlossen. Die Finanzierung des Baus 
erfolgt aus Bundesstraßenmitteln. 

Im Investitionsplan des Bundes stehen für Radwegebaumaßnahmen (Neubau, Aus-
bau und Erhaltung) an Bundesstraßen in Schleswig-Holstein in 2021 2,3 Mio. Euro zur 
Verfügung. Hinzu kommen anteilige Investitionen für Radwegneubau- bzw. ersatz-
maßnahmen im Zuge von Bedarfsplanprojekten und Um- und Ausbaumaßnahmen. So 
wird z. B. im Rahmen des dreistreifigen Ausbaus der B 5 ein umfangreiches, von der 
Bundesstraße getrenntes Ersatzwegenetz geschaffen, auf dem zukünftig auch der 
Radverkehr sicher geführt wird. 

Radwege an Landesstraßen 
In diesem Jahr wird seit Langem erstmalig wieder ein Lückenschlussprojekt bei ei-
nem Radweg an einer Landesstraße umgesetzt. Im Zuge der Fahrbahnsanierung an 
der L 57 zwischen Eutin und Lensahn wird eine etwa 3 km lange Radwegelücke ge-
schlossen. Weiterhin ist im Jahr 2022, vorbehaltlich der planungsrechtlichen Absi-
cherung, der Baubeginn der beiden Lückenschlussprojekte an der L 231 (Grube – 
Rüting; Gesamtkosten: ca. 5,2 Mio. Euro) und an der L 306 (Glasau – Barghorst; Ge-
samtkosten: ca. 3,2 Mio. Euro) vorgesehen. Beide Maßnahmen erhalten eine Förde-
rung i.H.v. 80 Prozent aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes, die 
verbleibenden 20 Prozent werden durch die jeweilige Kommune getragen. 

Neben den bereits genannten Maßnahmen sollen in den kommenden Jahren weitere 
Lückenschlussprojekte an Landesstraßen umgesetzt werden, sofern sie geeignet 
sind, die Radnutzung deutlich zu steigern. Diese Projekte sollen über das IMPULS-
Programm finanziert werden. Das MWVATT hat hierzu beschlossen, den Städten 
und Gemeinden zukünftig anzubieten, einen Kostenanteil in Höhe von 75 Prozent zu 
übernehmen (bislang sollten neue Radwege oder der Ausbau von Radwegen an 
Landesstraßen mit einer 50:50-Finanzierung Land / Kommune realisiert werden). Da-
mit wird einerseits eine Gleichbehandlung gewährleistet, und zwar unabhängig da-
von, ob diese Projekte über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ oder über das 
IMPULS-Programm finanziert werden. Andererseits will sich das Land damit stärker 
als bisher beim Bau von Lückenschlüssen an Landesstraßen engagieren. 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/3395 

15 

3.1.2 Um-, Ausbau und Sanierung an Bundes- und Landesstraßen 

Radwege an Bundesstraßen 
An Bundesstraßen wurden in den Jahren 2019 und 2020 zusammen etwa 50 km 
Radwege saniert, für das Jahr 2021 sind 18 km geplant. Die Gesamtausgaben (ein-
schließlich Radwegeneubau) betrugen dabei 2019 etwa 3,0 Mio. Euro, 2020 etwa 
1,8 Mio., in 2021 sollen 2,3 Mio. Euro umgesetzt werden. 

Radwege an Landesstraßen 
In den letzten Jahren wurde bereits eine Vielzahl von straßenbegleitenden Radwegen 
an Landesstraßen im Zuge der Erhaltungsstrategie der Landesstraßen saniert, darun-
ter auch Um- und Ausbauten. In den Jahren 2019 und 2020 wurden jeweils etwa 
60 km Radwege an Landesstraßen saniert, für das Jahr 2021 sind sogar knapp 80 km 
geplant. Die Kosten dieser Sanierungsmaßnahmen betrugen 2019 rund 4,3 Mio. Euro, 
2020 rund 3,5 Mio. Euro, und 2021 werden voraussichtlich rund 5 Mio. Euro umge-
setzt. Mit der Entscheidung, jeden sanierungsbedürftigen Radweg in die Erhaltungs-
maßnahme einer Landesstraße einzubeziehen, ist Schleswig-Holstein auf einem gu-
ten Wege, den Zustand des Netzes insgesamt deutlich zu verbessern. Dies ist ein 
wichtiger Baustein, um die Ziele der Radstrategie im Hinblick auf eine bessere Ver-
kehrssicherheit und Verlagerung des Pkw-Verkehrs auf das Verkehrsmittel Rad zu er-
reichen. 

3.2 Neu-, Um- und Ausbau sowie Sanierung an kommunalen Straßen – 
Fördermaßnahmen nach GVFG-SH 

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse können für den Neu-, Um- und Ausbau 
sowie die Sanierung von kommunalen Straßenbaumaßnahmen Zuwendungen nach 
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Schleswig-Holstein (GVFG-SH) gewährt 
werden. Hierunter fallen auch der erforderliche Bau und Ausbau von Radverkehrsan-
lagen an verkehrswichtigen Innerorts- und Außerortsstraßen. 

In 2019 konnten über das Förderprogramm für den kommunalen Straßenbau insge-
samt rd. 1,2 Mio. Euro Fördermittel für reine Radwegmaßnahmen bewilligt werden. In 
2020 wurden von den kommunalen Antragstellern mit rd. 4,2 Mio. Euro dann noch 
einmal deutlich mehr Fördermittel für Radwege abgerufen. Bei den Radwegmaßnah-
men im Bereich der GVFG-SH-Förderung handelt es sich in erster Linie um regel-
konforme Radwegneu- oder -ausbaumaßnahmen entlang verkehrswichtiger kommu-
naler Straßen. Darüber hinaus können auch innerörtliche Radwege im Zuge von 
Hauptverbindungen des Fahrradverkehrs mit überwiegender Bedeutung für den All-
tags- und Schulradverkehr (z.B. Velorouten) gefördert werden, die nicht im Zusam-
menhang mit verkehrswichtigen Straßen stehen und im Flächennutzungsplan oder 
einem zur Beurteilung gleichwertigen Plan ausgewiesen sind. Des Weiteren können 
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auch Deckenerneuerungen auf vorhandenen Radwegen entlang von Kreisstraßen 
gefördert werden. Außerdem kommt hinzu, dass durch die Anpassung der GVFG-
SH-Förderrichtlinie die Fördermöglichkeit für Radwege ab 2021 deutlich ausgeweitet 
wurde, da jetzt auch die grundhafte Erneuerung von Radwegen entlang verkehrs-
wichtiger kommunaler Straßen gefördert werden kann. Die aktuelle Antragslage 
zeigt, dass diese zusätzliche Fördermöglichkeit rege angenommen wird. Allein hier 
sind 8 grundhafte Erneuerungen von Radwegen nachträglich ins Förderprogramm 
2021 aufgenommen worden und auch schon erste Förderzusagen erteilt worden. 

In 2021 sind derzeit 2,5 Mio. Euro GVFG-SH-Mittel für Radwegmaßnahmen einge-
plant; die Verausgabung ist abhängig vom Baufortschritt. Für folgende Maßnahmen 
sind bereits Finanzierungszusagen erfolgt: 

Antragstellende kreisfreie Stadt 
Landeshauptstadt Kiel 

− Neubau der Radwegbrücke „Katzheide“ im Zuge der Veloroute 8 - 
für 2021 vorgesehen – (Zuwendungen in Höhe von rd. 780.000 Euro) 

Antragstellender Kreis 
Kreis Ostholstein 

− K 61, Grundhafte Erneuerung des Radweges zwischen Röbel und Bujendorf 
– für 2021 vorgesehen – (Zuwendungen in Höhe von rd. 180.000 Euro)

Kreis Ostholstein 
− K 53, Grundhafte Erneuerung des Radweges von Bosau nach Hutzfeld 

- für 2021 vorgesehen – (Zuwendungen in Höhe von rd. 215.000 Euro)

− K 49, Grundhafte Erneuerung des Radweges von Burg a.F. bis Puttgarden 
- für 2021 vorgesehen – (Zuwendungen in Höhe von rd. 375.000 Euro)

− K 36, Grundhafte Erneuerung Radweg von Gleschendorf nach Untersteen-
rade 
- für 2021 vorgesehen – (Zuwendungen in Höhe von rd. 143.000 Euro)

− K50, Grundhafte Erneuerung des Radweges von Grube nach Dahme 
- für 2021 vorgesehen – (Zuwendungen in Höhe von rd. 200.000 Euro)

Kreis Stormarn 

− K 74, Grundhafte Erneuerung des Radweges zwischen der L 89 und der 
K 95 
- für 2021 vorgesehen – (Zuwendungen in Höhe von rd. 165.000 Euro)

− K 106, Grundhafte Erneuerung des Radweges zw. Hammoor und Ahrensburg 
- für 2021 vorgesehen – (Zuwendungen in Höhe von rd. 97.000 Euro)

− K 64, Grundhafte Erneuerung des Radweges zwischen der BAB A1 und 
Tralau 
- für 2021 vorgesehen – (Zuwendungen in Höhe von rd. 172.000 Euro)
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Antragstellende Gemeinde 
Gemeinde Thumby (RD-ECK) 

− Neubau eines Radweges entlang der K 61 von Thumby nach Grünholz 
- für 2021 vorgesehen - (Zuwendungen in Höhe von rd. 1.200.000 Euro)

Der LBV.SH hat die Auftragsverwaltung für insgesamt sieben Kreise inne. In diesem 
Zusammenhang setzt er sowohl Neubau als auch Um- und Ausbau- sowie Sanie-
rungsmaßnahmen für die Kreise um. So ist nach Anerkennung der Förderfähigkeit 
vom 18. Mai 2021 am 1. Juli 2021 ein Planungsauftrag des Kreises Schleswig-Flens-
burg für den Radwegneubau an der K 25 eingegangen. Weitere Planungsaufträge 
sind in der Abstimmung. 

3.3 Maßnahmen an touristisch bedeutenden Radrouten 

In Übereinstimmung mit den Zielen und Empfehlungen der Radstrategie Schleswig-
Holstein 2030 liegt der Fokus des Landes bei der Förderung einer systematischen 
Qualitätsentwicklung zunächst weiterhin bei den Radfernwegen. Oberste Priorität ha-
ben die national bedeutenden D-Routen Nordseeküstenradweg (D1), Ostseeküsten-
radweg (D2), Ochsenweg (D7) und Elberadweg (D10) sowie der Iron Curtain Trail 
(ICT), die zum Radnetz Deutschland gehören. 

Nachfolgend soll dann die Qualitätsentwicklung an den übrigen Radfernwegen (Alte 
Salzstraße, Eider-Treene-Sorge-Radweg, Grenzroute, Holsteinische Schweiz-Rad-
tour, Mönchsweg, Nord-Ostsee-Kanal-Route, Radfernweg Hamburg-Rügen, Wikinger-
Friesen-Weg) und ggf. bedeutenden Themenrouten in den Radregionen unterstützt 
werden. 

Auf Grundlage der Zustandsbewertungen der Radfernwege sollen Maßnahmen für 
eine systematische Modernisierung und Qualitätsverbesserung der Radrouten ange-
stoßen und gefördert werden. Die Befahrung der D-Routen ist bereits im August des 
Jahres gestartet. Die Zustandserfassung der übrigen Radfernwege wird das 
MWVATT im 1. Quartal 2022 ausschreiben. 

Mit ersten Förderanträgen für investive Maßnahmen an den o.g. Radfernwegen wird 
aufgrund der notwendigen Vorplanungen zum 2. Halbjahr 2022 gerechnet. Die För-
derung erfolgt aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ (GRW), sofern die Maßnahmen im GRW-Fördergebiet liegen. 

Um die Qualität der radtouristischen Infrastruktur auch langfristig und nachhaltig zu 
sichern, sollen im Rahmen von Modellvorhaben auch die Bildung von Wegemanage-
ments und regionalen Unterhaltungskonzepten gefördert werden. 
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Bisher wurden zwischen 2017 und 2019 aus GRW-Mitteln am Ostseeküstenradweg 
der Bau von zwei Alternativstrecken als Ergänzung der Hauptroute des Radfernwe-
ges gefördert, um den Wunsch vieler Radreisenden zu erfüllen, während der Fahrt 
auch die Ostsee sehen und erleben zu können. 2018 wurde ein Teil des Natur-
schutzgebietes „Geltinger Birk“ radtouristisch erschlossen, ein zweiter Abschnitt ist in 
Planung. In 2019 wurde außerdem der Küstenradweg zwischen dem OstseeRessort 
Damp und dem OstseeRessort Olpenitz eröffnet, der mir einer Breite von 3 m (außer 
im Naturschutzgebiet „Schwansener See“) errichtet und mit entsprechender Be-
gleitinfrastruktur wie Rad- und Abstellanlagen ausgestattet wurde. Insgesamt wurden 
hierfür rund 360.000 Euro bewilligt. 

Ergänzend wurden auch nichtinvestive Maßnahmen zur Vermarktung und Angebots-
entwicklung am Mönchsweg mit knapp 100.000 Euro aus EU- und Landesmitteln un-
terstützt (erlebnisorientierter Ausbau der Themen Christianisierung/Pilgern und die 
Verknüpfung des Weges mit dem Kulturerbe, Untersuchung geeigneter Streckab-
schnitte für barrierefreie Rundtouren am Mönchsweg). 

Im Rahmen des Klimaschutzprogramms des Bundes wird der Ausbau eines 18 km 
langen Radweges auf der ehemaligen Kreisbahntrasse zwischen Schleswig und Sü-
derbrarup gefördert. Sechs Gemeinden des Amtes Süderbrarup haben die Planun-
gen vorangetrieben und im August 2021 eine Förderung in Höhe von 80 Prozent, das 
sind 1,5 Mio. Euro, vom Bund erhalten. Das Land wird das Projekt ebenfalls im Rah-
men der Förderrichtlinie „Ab aufs Rad“ unterstützen, um den hohen Eigenanteil der 
Kommunen zu verringern. 

3.4 Radschnellverbindungen (RSV), Velorouten und Premiumrouten 

Im Rahmen von Machbarkeitsstudien der Metropolregion Hamburg wurden in den 
letzten Jahren insgesamt neun Radschnellwegtrassen entwickelt, fünf davon führen 
durch Schleswig-Holstein: 

− Elmshorn – Hamburg 
− Bad Bramstedt – Hamburg 
− Ahrensburg – Hamburg 
− Geesthacht – Hamburg 
− Lübeck (Groß Grönau – Bad Schwartau) 

Die Metropolregion macht sich gemeinsam mit den Ländern nun nach Abschluss der 
Machbarkeitsstudie und Vorlage so genannter Steckbriefe pro Trasse auf den Weg, 
auf Grundlage der Machbarkeitsstudien in die Umsetzung zu gehen. Dafür muss ge-
meinsam über Gemeinde-, Kreis- und Ländergrenzen hinweg geplant, finanziert und 
gebaut werden. Die Federführung wird weitestgehend in den Händen der Kreise bzw. 
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der Hansestadt Lübeck liegen. In sogenannten Trassenbündnissen, die die jeweili-
gen Akteure schließen wollen, sollen die Schritte zur Umsetzung zwischen allen Be-
teiligten koordiniert werden. Das Land wird sich in diesen Bündnissen als aktiver 
Partner engagieren. Zusätzlich ist beabsichtigt, mit Hamburg einen Lenkungskreis zu 
bilden. Für jede der fünf Trassen sollen Trassenbündnisse mit den beteiligten Akteu-
ren geschlossen werden und die Planungen schnellstmöglich angeschoben werden. 
Das Land will eine Förderung der Planungskosten der Radschnellwege aus Landes-
mitteln ermöglichen. Alle Trassen sollen so parallel für die Umsetzung vorbereitet 
werden. Die Gesamtkoordinierung des Radschnellnetzes (z.B. Expertennetzwerk, 
Öffentlichkeitsarbeit) wird im Rahmen eines Folgeprojekts weiterhin über die Metro-
polregion Hamburg laufen. 

Die Landeshauptstadt Kiel hat schon vor vielen Jahren ein Veloroutenkonzept erar-
beiten lassen und eine Förderung für die Veloroute 10 bereits 2012 beantragt. Die 
Veloroute 10 wurde im Zeitraum von 2013 bis Ende 2019 abschnittsweise durch die 
Landeshauptstadt Kiel realisiert. Das Land Schleswig-Holstein hat insgesamt Förder-
gelder im Rahmen des GVFG-SH in Höhe von rund 6,2 Mio. Euro zur Verfügung ge-
stellt. Die Veloroute 10 ist nun auf rd. 5,2 km ausgebaut, wobei rd. 4,1 km hauptsäch-
lich auf der entwidmeten Trasse der Industriebahn zwischen Hassee und dem Güter-
bahnhof am „Grasweg“ sowie dem ehemaligen Werk Hagenuk (jetzt Wissenschafts-
park) verlaufen. Als Regelbreite sind 4,00 m realisiert worden, wobei punktuelle Ein-
engungen auf den vorhandenen Brückenbauwerken erforderlich wurden. Zu Spitzen-
zeiten wird die Veloroute von über 4.000 Radfahrenden täglich genutzt. Weitere An-
bindungen an die Veloroute sind geplant. 

Darüber hinaus sind weitere Schnellwege im Stadtgebiet Kiel in Planung, deren Rou-
ten sich aus der Weiterentwicklung des Masterplans Mobilität der KielRegion ablei-
ten und Teil des Kieler Veloroutennetzes bzw. des Premiumradroutennetzes der Kiel 
Region sind. Einzelne Abschnitte sollen in den nächsten Jahren insbesondere mit 
Unterstützung des GVFG-SH realisiert werden. 

In der Entwicklungsphase befindet sich zudem ein Konzept der KielRegion für Premi-
umrouten bzw. Radschnellwege. Dabei werden die Korridore aus der Regionalen 
Radstrategie in die konkreten Streckenführungen übertragen. Als erster Korridor wird 
dabei eine Streckenführung von Plön nach Kiel über Preetz, Schwentinental und 
Raisdorf analysiert. Eine Streckenführung von Eckernförde über Gettorf nach Kiel bil-
det den zweiten Korridor, für den aktuell eine Streckenführung durch die KielRegion 
erarbeitet wird. 
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Das Veloroutenkonzept Flensburg wurde in den Jahren 2017 und 2018 erstellt und 
konnte im September 2018 im Planungsausschuss zur Umsetzung beschlossen wer-
den. Es setzt sich aus einem Hauptroutennetz und einem Erschließungsnetz zusam-
men. Insbesondere für das Hauptroutennetz ist ein weiterer regelkonformer Ausbau 
in den kommenden Jahren geplant, um eine Qualifizierung für den Alltagsradverkehr 
und den touristischen Radverkehr zu erreichen. Darüber hinaus gibt es Planungen 
für den Bau eines Radschnellweges.  

Flensburg hat zwei Strecken, die als Hauptrouten definiert sind und zum städtischen 
Veloroutennetz gehören, dem Land als prioritäre Maßnahmen benannt und aktuell 
eine Förderung über das GVFG-SH beantragt. 

3.5 Bike & Ride-Anlagen 

Mit Unterstützung der NAH.SH und über die finanzielle Förderung mit GVFG-SH-Mit-
teln für den ÖPNV sind im Zeitraum von 2017 bis 2021 insgesamt 35 Bike & Ride-
Anlagen realisiert worden, 30 davon im NAH.SH-Design. In der Gesamtsumme wur-
den dabei Landeszuwendungen in Höhe von rd. 5,3 Mio. Euro eingesetzt, um Anla-
gen an den nachfolgenden Standorten zu realisieren: 

Tornesch, Schwarzenbek, Ascheberg, Brokstedt, Jübek, Meldorf, Müssen, Neumünster 
Süd, Pönitz, Prisdorf, Rieseby, Lübeck Travemünde Hafen, Lübeck Travemünde Skandi-
navienkai, Dauenhof, Felde, Preetz, Wedel, Meeschensee, Heide, Bredenbek, Bad 
Oldesloe, Elmshorn, Kiel-Russee, Kiel Schule am Langsee, Kiel-Ellerbek, Opendorf, 
Husby, U-Bahn Kiekut, U-Bahn Schmalebeck, U-Bahn Großhansdorf, Halstenbek und 
Krupunder, Rendsburg, Westerland, Neumünster Hbf, Ahrensburg. 

Seit 2020 können auch Planungskosten der Bike & Ride-Anlagen mit Regionalisie-
rungsmitteln gefördert werden. Rund 670.000 Euro sind seither hierfür zur Verfügung 
gestellt worden, allerdings umfassen diese auch Planungskostenzuschüsse für 
Bahnhofsumfelder, bei denen Bike & Ride-Anlagen nur eine Teilmaßnahme darstel-
len. 

Aktuell befinden sich 15 weitere Bike & Ride-Anlagen in Planung, mehrheitlich im 
NAH.SH-Design. Darunter beispielsweise auch der Standort Tönning, bei dem eine 
Integration der Anlage in eine Mobilitätsstation geplant ist. Für die Realisierung der 
Vorhaben ist jeweils der Zeitraum 2022 bis 2024 vorgesehen. Folgende Gemeinden 
und Städte sind als Standort für Bike & Ride-Anlagen geplant: 

Schülldorf, Sörup, Tornesch, Barmstedt, Ulzburg Süd, Eckernförde, Nortorf, Hasloh, 
Wohltorf, Raisdorf, Pansdorf, Reinbek, Lübeck Hbf, Pinneberg, Tönning.  
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Die Bandbreite der geplanten Bike & Ride-Anlagen reicht dabei von Fahrradparkhäu-
sern (z.B. Pinneberg) über überdachte Sammelschließanlagen (z.B. Eckernförde) bis 
hin zu überdachten freizugänglichen Fahrradabstellanlagen (z.B. Schülldorf). Zukünf-
tig sollen Rad- und Mobilitätsstationen, in denen weitere Mobilitätsangebote und zu-
sätzliche Serviceleistungen integriert werden, auch an Bushaltestellen und wichtigen 
Knotenpunkten entstehen. Diese Förderung wird über das Stadt-und-Land-Programm 
oder über Landesmittel erfolgen. 

4. Finanzierung und Förderung

Radwegemaßnahmen können und werden auf vielfältige Weise finanziert. In den ver-
gangenen Jahren ist der Radverkehr stärker in den Blickpunkt der politisch Verant-
wortlichen gerückt. Insbesondere hat der Bund verschiedene Programme in unter-
schiedlichen Ressorts aufgelegt, die eine direkte Förderung von kommunalen Maß-
nahmen aber auch Radmaßnahmen von öffentlichen und privaten Unternehmen er-
möglichen. Die Fördergegenstände, -bedingungen und Förderhöhen sind unter-
schiedlich, zum Teil überschneiden sie sich auch, so dass es für die Förderinteres-
senten sehr schwierig ist, das passende Programm für die vor Ort geplante Maß-
nahme zu finden.1 Das Land unterstützt daher seit Frühjahr 2021 eine Stelle bei der 
RAD.SH, deren Stelleninhaber die Kommunen bei der Suche nach dem geeigneten 
Förderprogramm für die jeweiligen Radverkehrsmaßnahmen berät. Nachfolgend wer-
den die wichtigsten Finanzierungs- und Förderungsquellen für Maßnahmen zu Stär-
kung des Radverkehrs aufgeführt. 

4.1 Finanzierung von Radwegen an Bundes-, Landes und kommunalen 
Straßen 

Mit Fokus auf den Bereich des MWVATT sind folgende Finanzinstrumente beson-
ders zu erwähnen: 

4.1.1 Neu-, Um- und Ausbau sowie Sanierung von Radwegen an Bundes- und 
Landesstraßen 

Der Einsatz erfolgt vorrangig für die Erhaltung von straßenbegleitenden Radwegen 
an Bundes- und Landesstraßen. Dabei gilt der Grundsatz, dass eine Sanierung des 
Radweges dann erfolgt, wenn der zugehörige Straßenabschnitt saniert wird. Die Mit-
tel stehen jedoch auch für Um- und Ausbaumaßnahmen zur Verfügung. 

1 Der ADFC Schleswig-Holstein hat  allein 23 unterschiedliche Finanzierungsinstrumente und Förderprogramme 
identifiziert (ADFC Finanzierungsinstrumente und Förderprogramme in Schleswig-Holstein). Siehe auch die Inter-
netseite „Fahrradportal“ zum Nationalen Radverkehrsplan des Bundes , Bereich „Förderfibel“ Finanzierungsinstru-
mente und Förderprogramme (für SH: Fahrradportal Bundesverkehrsministerium Förderfibel). 

https://www.adfc-sh.de/index.php/2-uncategorised/491-23-foerderprogramme-und-finanzierungsinstrumente-fuer-den-radverkehr-in-schleswig-holstein
https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/foerderfibel?field_promotion_region_value=15
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Die Investitionsmittel für die Bundesstraßen werden im Bundeshaushalt insgesamt 
bereitgestellt und dem Land, das die Bundesstraßen im Auftrag für den Bund verwal-
tet, anteilig über den jährlichen Verfügungsrahmen zugewiesen. Für den Um- und 
Ausbau von Bundesstraßen einschl. Radwege erhält Schleswig-Holstein 2021 insg. 
17 Mio. Euro und für die Erhaltung von Bundesstraßen einschl. Radwege 
54,522 Mio. Euro. Zusätzlich zu diesen Mitteln gibt es für Radwegesanierungsmaß-
nahmen einen eigenen Titel, über den für das Land Schleswig-Holstein im Jahr 2021 
insgesamt 3,283 Mio. Euro bereitgestellt wurden. 

Für den Bereich der Landesstraßen einschl. Radwege werden Mittel im Landes-
haushalt vorgesehen. In der Strategie zur Erhaltung der Landesstraßen sind hierzu 
jährlich 90 Mio. Euro bis 2030 vorgesehen (Epl. 06 und 16). Dabei werden grund-
sätzlich im Zuge der Sanierung von Landesstraßen auch Radwege saniert, wenn 
dies aus baulichen Gründen erforderlich ist und dies in gleicher Lage sowie in glei-
cher Breite erfolgt. 

Hinzu kommen Mittel die in den Haushaltsplänen der Kreise und kreisfreien Städte 
bzw. der Ämter/Gemeinden für Straßenbau vorgesehen sind bzw. dort für einzelne 
Projekte freigegeben werden. Auf dieser Ebene erfolgen Maßnahmen aber auch oft 
in Kombination mit Förderprogrammen.  

4.1.2 Förderprogramm GVFG-SH 

Nach dem GVFG-SH werden straßenbegleitende Radwege entlang verkehrswichti-
ger kommunaler Straßen gefördert, sofern der Bedarf nachgewiesen werden kann. 

Regelungen zu den Fördervoraussetzungen, zum Umfang der Förderung sowie zum 
Antragsverfahren und zur Abwicklung der Fördervorhaben enthält die „Richtlinie über 
Zuwendungen aus Finanzhilfen für den kommunalen Straßenbau in Schleswig-Hol-
stein“. Bei Aus- und Neubau beträgt der Regelfördersatz 70 Prozent, der bei nachge-
wiesener Finanzschwäche auf 75 Prozent erhöht werden kann. Bei Deckenerneue-
rungen von Radwegen (nur möglich entlang von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen 
in kommunaler Baulast) liegt der Regelfördersatz bei 50 Prozent. Planungskosten 
sind von der Förderung ausgenommen und müssen von den antragstellenden Ge-
meinden bzw. Kreisen getragen werden. 

Die Förderung nach dem GVFG-SH erfolgt aus Mitteln, die das Land Schleswig-Hol-
stein zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse zur Verfügung stellt (Epl. 06). Dabei 
können neben den reservierten 1,020 Mio. Euro für kommunale Radwegeprojekte 
auch auf die übrigen Zuweisungen für den kommunalen Straßenbau in Höhe von 
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28,6763 Mio. Euro zugegriffen werden (je nach aktueller Antragslage), da straßenbe-
gleitende Radwege Bestandteil der Straße sind. Die GVFG-SH-Fördermittel haben 
per Gesetz eine jährliche Dynamisierung von 2 Prozent. 

Für 2021 sind derzeit rd. 2,5 Mio. Euro GVFG-SH-Fördermittel für Radwege einge-
plant. 

4.2 Weitere Finanzmittel des Landes für Radverkehr 

4.2.1 IMPULS-Mittel 

In der Finanzplanung für das InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land 
Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) sind über die Laufzeit des IMPULS-Programms 
bis 2030 insgesamt inzwischen2 25 Mio. Euro für den Radverkehr vorgesehen. 

Diese Mittel sollen für die Umsetzung der Radstrategie, für Lückenschlüsse bei Rad-
wegen an Landestraßen sowie weitere Maßnahmen im Bereich des Radverkehrs 
(auch Radtourismus) verwendet werden. 

4.2.2 Aktionsplan Radverkehr 

Durch den Haushaltsgesetzgeber wurden in der parlamentarischen Beratung des 
Landeshaushalts 2020 im Titel „Aktionsplan Radverkehr“ im Einzelplan 06 des 
MWVATT bis 2022 insgesamt 1 Mio. Euro vorgesehen, die für nicht-investive Rad-
verkehrsvorhaben genutzt werden können. Diese Mittel sind u.a. für die Erstellung 
der Radstrategie und zur erhöhten Förderung der RAD.SH verwendet worden. Bis-
lang nicht verausgabte Mittel sollen als Titelansätze auch nach 2022 vorgesehen 
werden. Eine entsprechende Förderrichtlinie, die einen Zugriff auf diese Mittel als 
auch auf Mittel des IMPULS-Programms erlaubt, wird zurzeit erarbeitet. 

4.2.3 Tourismusförderung – GRW 

Touristische Radwegeprojekte werden nach der „Richtlinie für die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung investiver touristischer Projekte sowie investiver Maß-
nahmen zur Inwertsetzung des Natur- und Kulturerbes“ mit Mitteln der Bund-Länder-
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 
gefördert. Die Mittel stehen im Einzelplan 06 zur Verfügung. Grundlegende Voraus-
setzung ist immer eine unmittelbare Bedeutung für die Tourismuswirtschaft und eine 
überwiegende touristische Nutzung. 

Grundsätzlich förderfähig sind nach der o. g. Richtlinie derzeit „Modernisierungs- und 
qualitätsverbessernde Maßnahmen an den dreizehn bestehenden Radfernwegen wie 

2 Zunächst Ansatz in Höhe von 10 Mio. Euro, der gemäß der Vereinbarung „Für Schleswig-Holstein in der Krise stehen wir zu-
sammen“ vom 25.09.2020 um 15 Mio. Euro auf insgesamt 25 Mio. Euro aufgestockt wurde. 
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z. B. Lückenschlüsse, Verlegungen, Beseitigung von Gefahrenstellen, Qualitätsver-
besserung inkl. Beschilderung und Begleitinfrastruktur“. Voraussetzungen für eine
Förderung sind u. a. die Durchführung in interkommunaler Zusammenarbeit und ein
Unterhaltungskonzept.

Die Regelförderquote beträgt 60 Prozent, die bei Vorliegen bestimmter Vorausset-
zungen bis auf max. 90 Prozent erhöht werden kann. 

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stor-
marn und ab 2022 auch der Kreis Herzogtum Lauenburg nicht zum Fördergebiet der 
GRW gehören und Vorhaben in diesen Kreisen nicht aus der GRW gefördert werden 
können. Dort wäre eine Förderung investiver Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung 
daher nur mit Landesmitteln oder ggf. aus anderen Förderbereichen (Bundespro-
gramme oder AktivRegionen) möglich. 

Im Zuge der Umsetzung der Radstrategie und der neuen Förderperiode ist eine An-
passung und ggf. Erweiterung der Fördertatbestände für touristische Radrouten an-
gedacht. Da hierfür derzeit nur GRW-Mittel zur Verfügung stehen, können aber auch 
künftig nur Vorhaben mit einer ausreichenden touristischen Bedeutung (s.o.) inner-
halb des GRW-Fördergebietes gefördert werden. Inwieweit dies auch für Themen- 
und regionale Radrouten gegeben ist, soll gemeinsam mit der „Radwerkstatt Touris-
mus“ geprüft und ggf. entsprechende Kriterien festgelegt werden. 

Für erforderliche nichtinvestive Maßnahmen zur Angebotsentwicklung oder für Mo-
dellvorhaben wie bspw. Wegemanagements u.a. bestehen im Tourismus keine För-
dermöglichkeiten, da sie nicht unter die förderfähigen Maßnahmen der GRW fallen. 
Hierzu werden ebenso Landesmittel erforderlich sein wie für nicht im GRW-Förderge-
biet liegende Vorhaben, um eine umfassende Qualitätsentwicklung im ganzen Land 
unterstützen zu können. Diese Maßnahmen sollen daher in den noch zu erstellenden 
Richtlinien für die IMPULS-Mittel berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus hat das MWVATT die Fördermaßnahme „Kleine touristische Infra-
strukturen“ für das ELER-Programm 2023-2027 beim MELUND angemeldet. Sofern 
die Maßnahme genehmigt wird, sollen daraus auch kleinere Maßnahmen im ländli-
chen Raum zur Verbesserung der Verkehrssicherheit von regionalen Radrouten 
(durch die Modernisierung der Radwegeinfrastruktur und die Beseitigung von Gefah-
renstellen) förderfähig sein. 

4.2.4 Bike & Ride-Förderung der NAH.SH 

Das Land Schleswig-Holstein, die Gemeinden und die NAH.SH setzen sich für mehr 
Beweglichkeit im Alltag ein. Deshalb entstehen an vielen Orten sichere Fahrradpark-
plätze direkt am Bahnhof. Kommunen können für solche Bike & Ride-Anlagen an 
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Bahnhöfen ÖPNV-Mittel des GVFG-SH (Epl. 06) in Anspruch nehmen. Die Verwal-
tung der Mittel erfolgt über die NAH.SH. Die Förderquote beträgt 75 Prozent für Bau- 
und Planungskosten. 

4.2.5 Infrastrukturfonds „Schule, Klimaschutz und Mobilität“ 

Gemäß der Vereinbarung „Für Schleswig-Holstein in der Krise stehen wir zu-
sammen“ vom 25. September 2020 soll ab 2021 ein kommunales Infrastrukturpro-
gramm unter anderem insgesamt 20 Mio. Euro für kommunale Radwege enthalten. 

Die Ausgestaltung eines Verwendungsvorschlags obliegt den Kommunalen Landes-
verbänden (KLV). Diese arbeiten aktuell an einem Gesamtkonzept zum Einsatz der 
für die Kommunen vorgesehenen Mittel aus dieser Vereinbarung und sind dazu noch 
im interkommunalen Austausch. 

Die Mittel sollen für konkrete investive Radverkehrsvorhaben in Kommunen einge-
setzt werden. In enger Abstimmung mit den KLV soll ein geeignetes Verfahren zur 
Verteilung und zum Einsatz dieser Mittel gefunden werden. 

4.2.6 Haushaltmittel für den Straßenbetriebsdienst 

Das Land ist bestrebt, die Nutzbarkeit der Radwege im gesamten Jahreszyklus zu 
verbessern. Um die Pflege der Radwege im Sommer und Herbst zu steigern, sind 
größere Aufwendungen im Betriebsdienst notwendig (insbesondere für Grasmahd, 
Erhaltung des Lichtraumprofils und Beseitigung von Verunreinigungen, Laub- und 
Fruchtfall der Bäume). Auch ein verstärkter Winterdienst bewirkt eine längere Nut-
zungsmöglichkeit von Radwegen in den Wintermonaten. 

Dafür ist es aber erforderlich, dem LBV.SH zukünftig entsprechende Haushaltsmittel 
zur Verfügung zu stellen. 

4.3 Förderprogramme des Bundes 

4.3.1 Sonderprogramm „Stadt und Land“ 

Das BMVI stellt den Ländern im Bundeshaushalt und über die Verwaltungsvereinba-
rung zum Sonderprogramm „Stadt und Land“ Finanzhilfen zur Förderung der Radin-
frastruktur zur Verfügung. Für Schleswig-Holstein stehen bis 2023 rund 28 Mio. Euro 
zur Verfügung. 

Die Mittel können für Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur der Länder, Ge-
meinden und Gemeindeverbände eingesetzt werden. Darüber hinaus beabsichtigt 
der Bund für 2022 im Rahmen des Klimaschutzsofortprogramms eine Erhöhung der 
Mittel zur Erweiterung der Förderung für den Maßnahmenschwerpunkt „Vision 
Zero“ (u.a. Sanierung von Radwegen) und Fahrrad- und Pedelecparken an ÖPNV-



Drucksache 19/3395 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 

26 

Schnittstellen.  Länder können für eigene Projekte die Mittel direkt beim Bund abru-
fen, Kommunen müssen für ihre Projekte einen Antrag beim Land stellen.  

Die als Grundlage für Auszahlung dieser Fördermittel an die Kommunen erforderli-
che Förderrichtlinie wurde am 9. August 2021 veröffentlicht. 

Im Jahr 2021 wurden für die beiden Lückenschlussprojekte an der L 231 (Grube – 
Rüting) und an der L 306 (Glasau – Barghorst) entsprechende Anträge beim Bundes-
amt für Güterverkehr (BAG) gestellt und bewilligt. 35 der insgesamt 36 bis Ende Au-
gust 2021 gestellten kommunalen Projektanträge sind in der Zwischenzeit ebenfalls 
durch das BAG gebilligt, so dass in Kürze die Förderbescheide durch das Land erteilt 
werden können. Die Abwicklung erfolgt über den Einzelplan 06. 

4.3.2 Bundesprogramm „Radschnellwege“ 

Zur Unterstützung der Länder und Gemeinden bei Planung und Bau von Radschnell-
wegen stellt der Bund seit 2017 Finanzhilfen bereit. Vorgesehen war eine jährliche 
Förderung in Höhe von 25 Mio. Euro, was durch Klimaschutzprogramme der Bundes-
regierung inzwischen aufgestockt wurde. 

Im Bundeshaushalt sind Finanzhilfen in Höhe von 50 Mio. Euro für das Jahr 2021 
vorgesehen. Hinzu kommen nicht verausgabte Mittel der Vorjahre in Höhe von rund 
98 Mio. Euro. 

Näheres zu der Mittelverteilung und den Fördervoraussetzungen wird in der Verwal-
tungsvereinbarung Radschnellwege 2017 – 2030 über die Gewährung von Finanzhil-
fen des Bundes zum Bau von Radschnellwegen in Straßenbaulast der Länder, Ge-
meinden und Gemeindeverbände geregelt. 

Auf Schleswig-Holstein entfällt danach ein Anteil am Gesamtvolumen der Finanzhilfen 
in Höhe von 3,7 Prozent (von 148 Mio. Euro = 5,476 Mio. Euro). Da es in Schleswig-
Holstein bisher noch keine konkreten Planungen für Radschnellverbindungen gibt, die 
die hohen Anforderungen der Bundesvereinbarung erfüllen, steht noch das gesamte 
Budget zur Verfügung. Mit der Konkretisierung der Umsetzung der RSW-Trassen im 
Bereich der Metropolregion Hamburg könnte ggf. hier ein Mitteleinsatz aus dem Pro-
gramm in Kürze in Frage kommen. Eine Kofinanzierung des Programms mit einer re-
gelmäßigen Förderquote von 75% kommt aus dem Landeshaushalt (IMPULS) und 
den kommunalen Haushalten in Betracht. 

4.3.3 Förderprogramm „Ausbau und Erweiterung Radnetz Deutschland“ 

Für Maßnahmen zur Weiterentwicklung des nationalen touristischen Radnetzes 
(Radnetz Deutschland) hat der Bund insgesamt ca. 45 Mio. Euro (ohne Verteilungs-
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schlüssel auf die Länder) bereitgestellt. Das Radnetz Deutschland umfasst die natio-
nalen D-Routen sowie den Radweg Deutsche Einheit und den Iron Curtain Trail 
(ICT). Gefördert werden infrastrukturelle als auch nichtinvestive Maßnahmen. 

In Schleswig-Holstein gehören neben dem ICT auch der Nordseeküstenradweg (D1), 
der Ostseeküstenradweg (D2), der Ochsenweg (D7) und der Elberadweg (D10) 
dazu. 

Das MWVATT hat die Förderung der Befahrung und Zustandserfassung der D-Rou-
ten und des Iron Curtain Trail aus diesem Programm beantragt – die Förderentschei-
dung des Bundes steht noch aus. Die Kofinanzierung der Förderung erfolgt aus dem 
Einzelplan 16.    

Darüber hinaus wurden insgesamt zehn Förderanträge von Kommunen und Instituti-
onen für Baumaßnahmen am Ostseeküstenradweg (Amt Geltinger Bucht, Flensburg, 
Kappeln, Kiel, KielRegion, Wendtorf), am Ochsenweg (Fockbek) und am Nordsee-
küstenradweg (Husum) oder für Marketingmaßnahmen eingereicht. 
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LBV.SH Kreisregionen

1 Kreise Herzogtum-Lauenburg, Stormarn, Ostholstein, Lübeck-Hansestadt

2 Kreise Neumünster-Stadt, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg, Kiel-Landeshauptsta

3 Kreise Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg-Stadt

4 Kreise Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen

Kreise Regionen

Hinweis: 
Die Angaben beziehen sich auf den Stand vom 04.10.2021. 
Erfahrungsgemäß können sich Änderungen im Laufe der weiteren Projektbearbeitung ergeben.

Die im Jahr 2022 beginnenden Maßnahmen stehen noch unter dem Vorbehalt der noch nicht erfolgten
Baustellenkoordination 2022. Hier können noch zeitliche Verschiebungen entstehen. Dies ist in beide
Richtungen möglich, d. h. Maßnahmen mit Beginn 2022 können zu Maßnahmen mit Beginn 2023ff.
werden und umgekehrt.
Bei den ausschließlich durch den Kreis finanzierten Maßnahmen an Kreisstraßen ist eine Förderung
nach GVFG grundsätzlich möglich. Bisher liegt dem MWVATT kein entsprechender Antrag vor.

Maßstab:

geodätisches Lagebezugssytem:    ETRS89-UTM32N
Quellenherkunft: © GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG | © LBV.SH

Schleswig-Holstein 
Der echte Norden

Stand: 04.10.2021

Radwege 2021-2023 Karte 1/4
Kreise Herzogtum-Lauenburg, Stormarn,
Ostholstein, Lübeck-Hansestadt

Radwegeprogramm 2021-2023

Radwege 2021-2023

Neubau und Ausbau

Erhaltung

Hintergrundkarten

SIB Strassennetz

Autobahn

Bundesstraße

Landesstraße

Kreisstraße

Kreisgrenzen

BKG WebAtlasDE.light Graustufen

LEGENDE

Projekte Radwege 2021-2023 (Erhaltung) Kreise Herzogtum Lauenburg, Stormarn, Ostholstein, Lübeck-Hansestadt

Projekte Radwege 2021-2023 (Neu- und Ausbau) Kreise Herzogtum Lauenburg, Stormarn, Ostholstein, Lübeck

K50

(grundhafte Sanierung 2021/2022)
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LBV.SH Kreisregionen

1 Kreise Herzogtum-Lauenburg, Stormarn, Ostholstein, Lübeck-Hansestadt

2 Kreise Neumünster-Stadt, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg, Kiel-Landeshauptsta

3 Kreise Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg-Stadt

4 Kreise Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen

Kreise Regionen

Hinweis: 
Die Angaben beziehen sich auf den Stand vom 05.10.2021. 
Erfahrungsgemäß können sich Änderungen im Laufe der weiteren Projektbearbeitung ergeben.

Die im Jahr 2022 beginnenden Maßnahmen stehen noch unter dem Vorbehalt der noch nicht erfolgten
Baustellenkoordination 2022. Hier können noch zeitliche Verschiebungen entstehen. Dies ist in beide
Richtungen möglich, d. h. Maßnahmen mit Beginn 2022 können zu Maßnahmen mit Beginn 2023ff.
werden und umgekehrt.
Bei den ausschließlich durch den Kreis finanzierten Maßnahmen an Kreisstraßen ist eine Förderung
nach GVFG grundsätzlich möglich. Bisher liegt dem MWVATT kein entsprechender Antrag vor.

Maßstab:

geodätisches Lagebezugssytem:    ETRS89-UTM32N
Quellenherkunft: © GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG | © LBV.SH

Schleswig-Holstein 
Der echte Norden

Stand: 05.10.2021

Radwege 2021-2023 Karte 2/4
Kreise Neumünster-Stadt, Plön, 
Rendsburg-Eckernförde, Segeberg, 
Kiel-Landeshauptstadt

Radwegeprogramm 2021-2023

Radwege 2021-2023

Neubau und Ausbau

Erhaltung

Hintergrundkarten

SIB Strassennetz

Autobahn

Bundesstraße

Landesstraße

Kreisstraße

Kreisgrenzen

BKG WebAtlasDE.light Graustufen

LEGENDE

Projekte Radwege 2021-2023 (Erhaltung) Kreise Neumünster, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg, Kiel

Projekte Radwege 2021-2023 ( Neu- und Ausbau) Kreise Neumünster, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg, Kiel

L48-060 (2021)
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LBV.SH Kreisregionen

1 Kreise Herzogtum-Lauenburg, Stormarn, Ostholstein, Lübeck-Hansestadt

2 Kreise Neumünster-Stadt, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg, Kiel-Landeshauptsta

3 Kreise Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg-Stadt

4 Kreise Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen

Kreise Regionen

Hinweis: 
Die Angaben beziehen sich auf den Stand vom 05.10.2021. 
Erfahrungsgemäß können sich Änderungen im Laufe der weiteren Projektbearbeitung ergeben.

Die im Jahr 2022 beginnenden Maßnahmen stehen noch unter dem Vorbehalt der noch nicht erfolgten
Baustellenkoordination 2022. Hier können noch zeitliche Verschiebungen entstehen. Dies ist in beide
Richtungen möglich, d. h. Maßnahmen mit Beginn 2022 können zu Maßnahmen mit Beginn 2023ff.
werden und umgekehrt.
Bei den ausschließlich durch den Kreis finanzierten Maßnahmen an Kreisstraßen ist eine Förderung
nach GVFG grundsätzlich möglich. Bisher liegt dem MWVATT kein entsprechender Antrag vor.

Maßstab:

geodätisches Lagebezugssytem:    ETRS89-UTM32N
Quellenherkunft: © GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG | © LBV.SH

Schleswig-Holstein 
Der echte Norden

Stand: 05.10.2021

Radwege 2021-2023 Karte 4/4
Kreise Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen

Radwegeprogramm 2021-2023

Radwege 2021-2023

Neubau und Ausbau

Erhaltung

Hintergrundkarten

SIB Strassennetz

Autobahn

Bundesstraße

Landesstraße

Kreisstraße

Kreisgrenzen

BKG WebAtlasDE.light Graustufen

LEGENDE

Projekte Radwege 2021-2023 (Erhaltung) Kreise Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen

Projekte Radwege 2021-2023 (Neu- und Ausbau ) Kreise Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen
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Projekte Radwege 2021 – 2023 (Neubau und Ausbau) 

Straße Maßnahme Realisierung Art der 
Maßnahme 

Kreis 

B206 KVP in OD IZ 2021 Ausbau Steinburg 
B431 Brokdorf - St. Margarethen 2021 Neubau Steinburg 
B431 OD Brokdorf  - OD 

Brokdorf 
2022 / 2023 Neubau Steinburg 

L57 Eutin (B 76) - Lensahn (L 
258) 

2021 / 2022 Neubau Ostholstein 

L57 Eutin (B 716) - Lensahn (L 
258) 

2022 / 2023 Neubau Ostholstein 

L145 OD Eggstedt 2022 / 2023 Ausbau Dithmarschen 
L231 Grube - Rüting 2022 / 2023 Neubau Ostholstein 
L2391 Süderheistedt (L 15) -  

Hennstedt (L 149) 
2022 / 2023 Neubau Dithmarschen 

L306 Glasau Barghorst 2022 / 2023 Neubau Plön 
L326 Henstedt-Ulzburg - 

Norderstedt 
2023 Ausbau Segeberg 

G KI Gaarden- Ellerbek 2021 Neubau Kiel, 
Landeshauptstadt 

G RD Wohnmobilstellplatz -
Herderschule 

2022 Ausbau Rendsburg-
Eckernförde 

 



 

 

Projekte Radwege 2021 – 2023 (Neubau und Ausbau) 
Straße Maßnahme Realisierung Art der 

Maßnahme 
Kreis 

K1 L 265 - Schütt am See 2022 / 2023 Neubau Rendsburg - 
Eckernförde 

K2 B 203 - L 42 2022 / 2023 Neubau Rendsburg - 
Eckernförde 

K14 Holtsee - Altenhof 2021 / 2022 Neubau Rendsburg - 
Eckernförde 

K14 B76 - Altenhof 2022 / 2023 Neubau Rendsburg - 
Eckernförde 

K.16 Marconistraße - Rönne 2023 Neubau Kiel, Landeshauptstadt 
K24 Ellerau - Henstedt-Ulzburg 2021 / 2022 Neubau Segeberg 
K24 Felm - Felmerholz 2022 / 2023 Neubau Rendsburg - 

Eckernförde 
K25 Mohrkirch- Sterup 2023 Neubau Schleswig - Flensburg 
K34 Horst-Hahnenkamp – 

Kreisgrenze Pinneberg 
2021 / 2022 Ausbau Steinburg 

K50 K 52 - Dissau 2023 Neubau Ostholstein 
K54 Esprehm - Fleckeby 2022 / 2023 Neubau Rendsburg - 

Eckernförde 
K55 Hütten - Förstereiweg 2022 / 2023 Neubau Rendsburg - 

Eckernförde 
K61 Thumby - Grünholz 2021 Neubau Rendsburg - 

Eckernförde 
K63 Kirchducht 38 - Kirchducht 

36 
2021 Ausbau Steinburg 

K63 Stadtfeld 28 - Hans-Prox-
Straße 

2021 / 2022 Ausbau Steinburg 

 



 

 

Projekte Radwege 2021 – 2023 (Erhaltung) 

Straße Maßnahme Realisierung Art der Maßnahme Kreis 
B75 Volkfestplatz - 

Israelsdorf 
2022 Erhaltung 

Grundhafte 
Sanierung 

Lübeck, 
Hansestadt 

B200 Husum-Viöl 2021 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Nordfriesland 

B203 Timmermeß-
Eckernförde 

2021 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Rendsburg-
Eckernförde 

B430 Grebin-Lütjenburg 2021 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Plön 

B501 Grömitz-Cismar 2021 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Ostholstein 

K3 Quarnbek-Meldsorf 2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Rendsburg-
Eckernförde 

K7 Barnitz-Klein 
Wesenberg 

2022 Erhaltung Stormarn 

K12 Bargteheide-
Tremsbüttel 

2022 Erhaltung Stormarn 

K16 Kreisgrenze-
Bönebüttel 

2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Plön 

K20 Helserdeich-
Trennwurth 

2022 Erhaltung Dithmarschen 

K22 Windbergen-
Frestedt 

2023 Erhaltung Dithmarschen 

K34 Kiebitzreihe-L118 2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Steinburg 

K36 Gleschendorf-
Untersteenrade 

2022 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Ostholstein 

K40 Schrum-
Bundeswehr 

2023 Erhaltung Dithmarschen 

K46 Tellingstedt-
Dörpling 

2023 Erhaltung Dithmarschen 

K49 Hennstedt-Linden 
KVP 

2022 Erhaltung Dithmarschen 

K49 Burg a. F. - 
Puttgarden 

2022 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Ostholstein 

K49 OD Puttgarden 2023 Erhaltung Ostholstein 
K50 Hennstedt-

Fedderingen 
2021 Erhaltung Dithmarschen 

K50 Grube-Dahme 2022 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Ostholstein 

K53 Bosau-Hutzfeld 2021 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Ostholstein 

K57 B76-L265 2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Rendsburg-
Eckernförde 



 

 

Straße Maßnahme Realisierung Art der Maßnahme Kreis 
K60 Wesselburen-

Wulfenhausen 
2021 Erhaltung Dithmarschen 

K61 Röbel-Bujendorf 2021 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Ostholstein 

K64 BAB A21-Tralau 2021 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Stormarn 

K74 L83-K95 2021 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Stormarn 

K75 OD Brunsbüttel 2022 Erhaltung Dithmarschen 
K88 Eggebek-Eggebek 

Nord 
2021 Erhaltung 

Grundhafte 
Sanierung 

Schleswig-
Flensburg 

K106 Hammoor-
Ahrensburg 

2021 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Stormarn 

 



 

 

Projekte Radwege 2021 – 2023 (Erhaltung) 

Straße Maßnahme Realisierung Art der Maßnahme Kreis 
L6 Galmsbüll-Emmelsbüll 2023 Erhaltung Nordfriesland 
L6 Dagebülldamm-

Galmsbüll 
2023 Erhaltung Nordfriesland 

L9 Dagebüll-Galmsbüll 2023 Erhaltung Nordfriesland 
L21 Sterup-Schrepperie 2022/2023 Erhaltung Schleswig-

Flensburg 
L21 Schrepperie-Kappeln 2023 Erhaltung Schleswig-

Flensburg 
L21 Hardesby-Sterup 2023 Erhaltung Schleswig-

Flensburg 
L21 OD Husby 2023 Erhaltung Schleswig-

Flensburg 
L23 Satrup-Brebel 2022/2023 Erhaltung Schleswig-

Flensburg 
L23 L267-Bistorf 2023 Erhaltung Schleswig-

Flensburg 
L23 Bistorf-Satrup 2023 Erhaltung Schleswig-

Flensburg 
L24 Westerland-Kampen 2023 Erhaltung Nordfriesland 
L28 Viöl-Bondelum 2021 Erhaltung 

Grundhafte 
Sanierung 

Nordfriesland 

L28 Bondelum-Esperstoft 2021 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Nordfriesland 

L28 Esperstoft-Gammellund 2023 Erhaltung Nordfriesland 
L28 Idstedtkirche-Böklund 2023 Erhaltung Schleswig-

Flensburg 
L28 OD Stolk – OD Stolk 2023 Erhaltung Schleswig-

Flensburg 
L29 Esperstoft-Kleinjörl 2023 Erhaltung Schleswig-

Flensburg 
L30 Strucklahnungshörn-

Pohnshallig 
2021/2022 Erhaltung 

Grundhafte 
Sanierung 

Nordfriesland 

L37 Hollingstedt-Dörpstedt 2023 Erhaltung Schleswig-
Flensburg 

L39 Dörpstedt-Kropp 2021 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Schleswig-
Flensburg 

L48 L255-Felde 2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Rendsburg-
Eckernförde 

L48 L255-Felde 2021 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Rendsburg-
Eckernförde 

L50 Probsteierhagen-
Passade 

2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Plön 

L55 Malente (L174)-Dannau 2023 Erhaltung Ostholstein 
L56 OD Malente (eig. Freie 

Strecke) 
2023 Erhaltung Ostholstein 

L57 Eutin (B76)-Lensahn 
(L258) 

2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Ostholstein 



 

 

Straße Maßnahme Realisierung Art der Maßnahme Kreis 
L57 Eutin (B76)-Lensahn 

(L258) 
2021/2022 Erhaltung 

Grundhafte 
Sanierung 

Ostholstein 

L57 Eutin (B76)-Lensahn 
(L258) 

2022/2023 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Ostholstein 

L80 OD Kaltenkichen 2023 Erhaltung Segeberg 
L81 Grabau-B432 2023 Erhaltung Segeberg 
L83 OD Bad Oldesloe-

Sühlen 
2023 Erhaltung Stormarn 

L85 B75-B208 2022 Erhaltung Stormarn 
L90 AK Bargteheide-

Todendorf 
2021 Erhaltung 

Deckenerneuerung 
Stormarn 

L92 OD Lütjensee 2021/2022 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Stormarn 

L93 B404-Trittau (L220) 2023 Erhaltung Stormarn 
L93 OD Großensee 2023 Erhaltung Stormarn 
L94 Lgr. SH/HH-Glinde 

(K109) 
2023 Erhaltung Stormarn 

L96 B199-Rüde 2023 Erhaltung Schleswig-
Flensburg 

L96 Freienwill-Hürup 2023 Erhaltung Schleswig-
Flensburg 

L96 OD Weseby 2023 Erhaltung Schleswig-
Flensburg 

L104 Landesgrenze HH/SH-
A23 

2021 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Pinneberg 

L106 OD Appen 2023 Erhaltung Pinneberg 
L109 Holstendorf-Elmshorn 

(B431) 
2023 Erhaltung Pinneberg 

L111 Heede-Hemdingen 2021 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Pinneberg 

L112 Brande-Hörnerkirchen 
(L114)-L113 

2023 Erhaltung Pinneberg 

L121 Hohenlockstedt (K47) - 
Aukrug 

2023 Erhaltung Steinburg 

L122 Bad Bramstedt (K111) – 
Hasenkrug (L260) 

2022 Erhaltung Segeberg 

L125 Bargstedt-Nortorf 2022 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Rendsburg-
Eckernförde 

L126 Fähre Breiholz-Legan 2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Rendsburg-
Eckernförde 

L126 Fähre Breiholz-Legan 2022 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Rendsburg-
Eckernförde 

L127 Itzehoe/Nord (A23)-K53 2023 Erhaltung Steinburg 
L132 Holstenniendorf (L131)-

Schafstedt (L145) 
2023 Erhaltung Dithmarschen 

L138 Dingen-St. 
Michaelisdonn (L144) 

2023 Erhaltung Dithmarschen 



 

 

Straße Maßnahme Realisierung Art der Maßnahme Kreis 
L145 OD Eggstedt-K24 2022/2023 Erhaltung 

Grundhafte 
Sanierung 

Dithmarschen 

L149 Tellingstedt-Schalkholz 2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Dithmarschen 

L149 Schlichting-Glüsing 2023 Erhaltung Dithmarschen 
L153 Meldorf-Barsfleth (K33) 2023 Erhaltung Dithmarschen 
L156 Hemme (B5)-Rehm-

Flede-Bargen (K43) 
2021 Erhaltung 

Grundhafte 
Sanierung 

Dithmarschen 

L156 Krempel-Lunden 2023 Erhaltung Dithmarschen 
L158 Kollow (L129)-

Lauenburg (B209) 
2022/2023 Erhaltung Herzogtum 

Lauenburg 
L167 Leezen (B432)-

Neeversdorf (A21) 
2023 Erhaltung Segeberg 

L168 Glückstadt (B431)-
Herzhorn (K7) 

2023 Erhaltung Steinburg 

L172 Schalkholz-Pahlen 2023 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Dithmarschen 

L173 L173/L144 
Funktionsbauvertrag 

2021 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Dithmarschen 

L184 Eutin (B76)-
Schwienkuhlen 

2021 Erhaltung Ostholstein 

L187 Mohrkirch-L21 2023 Erhaltung Schleswig-
Flensburg 

L188 Dörpstedt-Klein 
Bennebek 

2023 Erhaltung Schleswig-
Flensburg 

L189 Tolk-Brodersby 2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Schleswig-
Flensburg 

L189 Brodersby-Missunde 2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Schleswig-
Flensburg 

L194 Achterwehr-Landwehr 2022/2023 Erhaltung Rendsburg-
Eckernförde 

L209 Orth-Landkirchen (L217) 2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Ostholstein 

L209 Landkirchen-Burg (ohne 
Pflasterdecke OD Burg) 

2023 Erhaltung Ostholstein 

L211 Schlesen-Schönberg 2023 Erhaltung Plön 
L214 Nieblum-Wyk auf Föhr 

(Hafen) 
2023 Erhaltung Nordfriesland 

L214 OD Nieblum 2023 Erhaltung Nordfriesland 
L220 Kühsen (L199)-

Berkenthien (B208) 
2022 Erhaltung Herzogtum 

Lauenburg 
L234 Alveslohe-Ellerau 2021 Erhaltung 

Grundhafte 
Sanierung 

Segeberg 

L234 Alveslohe-Ellerau 2021/2022 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Segeberg 

L236 Nordhastedt-B431 2023 Erhaltung Dithmarschen 
L239 Süderheistedt (L159-

Hennstedt(L149) 
2022/2023 Erhaltung Dithmarschen 



 

 

Straße Maßnahme Realisierung Art der Maßnahme Kreis 
L245 Ladelund-Nordmark 2023 Erhaltung Nordfriesland 
L245 Achtrup-Ladelund 2023 Erhaltung Nordfriesland 
L254 Birkenmoor-Altenholz 2023 Erhaltung Rendsburg-

Eckernförde 
L258 Harmsdorf-Nessendorf 2023 Erhaltung Ostholstein 
L267 Großsoltholz-Böklund 2021 Erhaltung 

Grundhafte 
Sanierung 
Deckenerneuerung 

Schleswig-
Flensburg 

L267 L23-L193 2021 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 
Deckenerneuerung 

Schleswig-
Flensburg 

L268 Satrup-L193 2022 Erhaltung Schleswig-
Flensburg 

L268 L193-Husby 2022 Erhaltung Schleswig-
Flensburg 

L269 B200-Jörl 2022 Erhaltung Schleswig-
Flensburg 

L279 Risum-Niebüll 2023 Erhaltung Nordfriesland 
L298 OD Langwedel 2022 Erhaltung 

Grundhafte 
Sanierung 

Rendsburg-
Eckernförde 

L309 Bad Schwartau (L181)-
Pansdorf 

2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Ostholstein 

L309 OD Bad Schwartau 2022/2023 Erhaltung Ostholstein 
L309 Süseler Moor-Neustadt i. 

H. (K45) 
2023 Erhaltung Ostholstein 

L309 OD Bad Schwartau 2023 Erhaltung Ostholstein 
L316 Altmühlbrück-L184 2021/2022 Erhaltung 

Deckenerneuerung 
Dithmarschen 

L316 Hademarschen-Gokels 2023 Erhaltung Rendsburg-
Eckernförde 

L317 Tarp-Jarplund 2021/2022 Erhaltung 
Grundhafte 
Sanierung 

Schleswig-
Flensburg 

L327 NOK-OD Hochdonn 2023 Erhaltung Dithmarschen 
L332 Stockelsdorf-Mönkhagen 2022 Erhaltung Ostholstein 

 



 

 

Projekte Radwege 2021-2023 (Erhaltung) Kreise Herzogtum Lauenburg, Stormarn, Ostholstein, 
Lübeck-Hansestadt 
Straße Maßnahme Realisierung Art der Maßnahme Kreis 
B75 Volksfestplatz - 

Israelsdorf 
2022 Erhaltung Grundhafte Sanierung Lübeck, 

Hansestadt 
B501 Grömitz - Cismar 2021 Erhaltung Grundhafte Sanierung Ostholstein 
K7 Barnitz – Klein 

Wesenberg 
2022 Erhaltung Stormarn 

K12 Bargteheide - Tremsbüttel 2022 Erhaltung Stormarn 
K36 Gleschendorf – 

Untersteenrade 
2022 Erhaltung Grundhafte Sanierung Ostholstein 

K49 Burg a. F. - Puttgarden 2022 Erhaltung Grundhafte Sanierung Ostholstein 
K49 OD Puttgarden 2023 Erhaltung Ostholstein 
K50 Grube - Dahme 2022 Erhaltung Grundhafte Sanierung Ostholstein 
K53 Bosau - Hutzfeld 2021 Ostholstein Ostholstein 
K61 Röbel - Bujendorf 2021 Erhaltung Grundhafte Sanierung Ostholstein 
K64 BAB A21 - Tralau 2021 Erhaltung Grundhafte Sanierung Stormarn 
K74 L 83 - K 95 2021 Erhaltung Grundhafte Sanierung Stormarn 
K106 Hammoor - Ahrensburg 2021 Erhaltung Grundhafte Sanierung Stormarn 
L55 Malente (L 174) – Dannau 2023 Erhaltung Ostholstein 
L56 OD Malente (eig. Freie 

Strecke) 
2023 Erhaltung Ostholstein 

L57 Eutin (B 76) - Lensahn (L 
258) 

2021 Erhaltung Deckenerneuerung Ostholstein 

L57 Eutin (B 76) - Lensahn (L 
258) 

2021 / 2022 Erhaltung Grundhafte Sanierung Ostholstein 

L57 Eutin (B 76) - Lensahn (L 
258) 

2022 / 2023 Erhaltung Grundhafte Sanierung Ostholstein 

L83 Bad Oldesloe – Sühlen 2023 Erhaltung Stormarn 
L85 B 75 - B 208 2022 Erhaltung Stormarn 
L90 AK Bargteheide – 

Todendorf 
2021 Erhaltung Deckenerneuerung Stormarn 

L92 OD Lütjensee 2021 / 2022 Erhaltung Grundhafte Sanierung Stormarn 
L93 B 404 - Trittau (L 220) 2023 Erhaltung Stormarn 
L93 OD Großensee 2023 Erhaltung Stormarn 
L94 Lgr. SH/HH - Glinde (K 

109) 
2023 Erhaltung Stormarn 

L158 Kollow (L 219) - 
Lauenburg (B 209) 

2022 / 2023 Erhaltung Herzogtum 
Lauenburg 

L184 Eutin (B 76) – 
Schwienkuhlen 

2021 Erhaltung Deckenerneuerung Ostholstein 

L209 Orth – Lankirchen (L 217) 2021 Erhaltung Deckenerneuerung Ostholstein 
L209 Burg – Staberdorf 2022 Erhaltung Ostholstein 
L209 Landkirchen - Burg (ohne 

Pflasterstrrecke OD Burg) 
2023 Erhaltung Ostholstein 

L220 Kühsen (L 199) – 
Berkenthin (B 208) 

2022 Erhaltung Herzogtum 
Lauenburg 

L258 Harmsdorf – Nessendorf 2023 Erhaltung Ostholstein 
L309 Bad Schwartau (L 181) – 

Pansdorf 
2021 Erhaltung Deckenerneuerung Ostholstein 

L309 OD Bad Schwartau 2022 / 2023 Erhaltung Ostholstein 
L309 OD Bad Schwartau 2023 Erhaltung Ostholstein 
L309 Süseler Moor – Neustadt 

i. H. (K45) 
2023 Erhaltung Ostholstein 

L332 
 
 

Stockelsdorf – AS 
Mönkhagen 

2022 Erhaltung Ostholstein 

 



 

 

Projekte Radwege 2021-2023 (Neu- und Ausbau) Kreise Herzogtum Lauenburg, 
Stormarn, Ostholstein, Lübeck 

Straße Maßnahme Realisierung Art der Maßnahme Kreis 
K50 K 52 - Dissau 2023 Neubau Ostholstein 
L57 Eutin (B 76) - Lensahn (L 258) 2021 / 2022 Neubau Ostholstein 
L57 Eutin (B 76) - Lensahn (L 258) 2022/ 2023 Neubau Ostholstein 
L231 Grube - Rütling 2022 / 2023 Neubau Ostholstein 

 



 

 

Projekte Radwege 2021-2023 (Erhaltung) Kreise Neumünster, Plön, Rendsburg-
Eckernförde, Segeberg, Kiel 

Straße Maßnahme Realisierung Art der Maßnahme Kreis 

B203 Timmermeß – 
Eckernförde 

2021 Erhaltung Grundhafte 
Sanierung 

Rendsburg - 
Eckernförde 

B430 Grebin - Lütjenburg 2021 Erhaltung Grundhafte 
Sanierung 

Plön 

K3 Quarnbek – Melsdorf 2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Rendsburg - 
Eckernförde 

K16 Kreisgrenze – 
Bönebüttel 

2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Plön 

K57 B 76 – L 265 2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Rendsburg - 
Eckernförde 

L48 L 255 - Felde 2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Rendsburg - 
Eckernförde 

L48 L 255 - Felde 2021 Erhaltung Grundhafte 
Sanierung 

Rendsburg - 
Eckernförde 

L50 Probsteierhagen – 
Passade 

2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Plön 

L80 OD Kaltenkirchen 2023 Erhaltung Segeberg 
L81 Grabau – B 432 2023 Erhaltung Segeberg 
L122 Bad Bramstedt (K 111) – 

Hasenkurg (L 260) 
2022 Erhaltung Segeberg 

L125 Barstedt - Nortorf 2022 Erhaltung Grundhafte 
Sanierung 

Rendsburg - 
Eckernförde 

L126 Fähre Breiholz - Legan 2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Rendsburg - 
Eckernförde 

L126 Fähre Breiholz - Legan 2022 Erhaltung Grundhafte 
Sanierung 

Rendsburg - 
Eckernförde 

L167 Leezen (B 432) – 
Neeversdorf (A 21) 

2023 Erhaltung Segeberg 

L194 Achterwehr – Landwehr 2022 / 2023 Erhaltung Rendsburg - 
Eckernförde 

L211 Schlesen - Schönerg 2023 Erhaltung Plön 
L234 Alvesloe - Ellerau 2021 Erhaltung Grundhafte 

Sanierung 
Segeberg 

L234 Alvesloe - Ellerau 2021 / 2022 Erhaltung Grundhafte 
Sanierung 

Segeberg 

L254 Birkenmoor – Altenholz 2023 Erhaltung Rendsburg - 
Eckernförde 

L298 OD Langwedel 2022 Erhaltung Grundhafte 
Sanierung 

Rendsburg - 
Eckernförde 

L316 Hademarschen - Gokels 2023 Erhaltung Rendsburg - 
Eckernförde 

 



 

 

Projekte Radwege 2021-2023 (Neu- und Ausbau) Kreise Neumünster, Plön, Rendsburg-
Eckernförde, Segeberg, Kiel 

Straße Maßnahme Realisierung Art der 
Maßnahme 

Kreis 

K1 L 265 - Schütt am See 2022 / 2023 Neubau Rendsburg - 
Eckernförde 

K2 B 203 - L 42 2022 / 2023 Neubau Rendsburg - 
Eckernförde 

K14 Holtsee - Altenhof 2021 / 2022 Neubau Rendsburg - 
Eckernförde 

K14 B76 - Altenhof 2022 / 2023 Neubau Rendsburg - 
Eckernförde 

K16 Marconistraße - Rönne 2023 Neubau Kiel, 
Landeshauptstadt 

K24 Ellerau - Henstedt-Ulzburg 2021 / 2022 Neubau Segeberg 
K24 Felm - Felmerholz 2022 / 2023 Neubau Rendsburg - 

Eckernförde 
K54 Esprehm - Fleckeby 2022 / 2023 Neubau Rendsburg - 

Eckernförde 
K55 Hütten - Förstereiweg 2022 / 2023 Neubau Rendsburg - 

Eckernförde 
K61 Thumby - Grünholz 2021 Neubau Rendsburg - 

Eckernförde 
L306 Glasau - Barghorst 2022 / 2023 Neubau Plön 
L326 Henstedt-Ulzburg - 

Norderstedt 
2023 Ausbau Segeberg 

G KI Gaarden - Ellerbek 2021 Neubau Kiel, 
Landeshauptstadt 

G RD Wohnmobilstellplatz - 
Herderschule 

2022 Ausbau Rendsburg - 
Eckernförde 

 



 

 

Projekte Radwege 2021-2023 (Erhaltung) Kreise Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, 
Flensburg-Stadt 

Straße Maßnahme Realisierung Art der Maßnahme Kreis 
B200 Husum – Viöl 2021 Erhaltung Grundhafte 

Sanierung 
Nordfriesland 

K88 Eggebek – Eggebek-Nord 2021 Erhaltung Grundhafte 
Sanierung 

Schleswig-Flensburg 

L6 Dagebülldamm – Galmsbüll 2023 Erhaltung Nordfriesland 
L6 Galmsbüll – Emmelsbüll 2023 Erhaltung Nordfriesland 
L9 Dagebüll – Glamsbüll 2023 Erhaltung Nordfriesland 
L21 Sterup – Schrepperie 2022 / 2023 Erhaltung Schleswig-Flensburg 
L21 OD Husby 2023 Erhaltung Schleswig-Flensburg 
L21 Hardesby – Sterup 2023 Erhaltung Schleswig-Flensburg 
L21 Schrepperie – Kappeln 2023 Erhaltung Schleswig-Flensburg 
L23 Satrup – Brebel 2022 / 2023 Erhaltung Schleswig-Flensburg 
L23 Bistorf – Satrup 2023 Erhaltung Schleswig-Flensburg 
L23 L 267 – Bistorf 2023 Erhaltung Schleswig-Flensburg 
L24 Westerland – Kampen 2023 Erhaltung Nordfriesland 
L28 Bondelum – Esperstoft 2021 Erhaltung Grundhafte 

Sanierung 
Nordfriesland 

L28 Viöl – Bondelum 2021 Erhaltung Grundhafte 
Sanierung 

Nordfriesland 

L28 Esperstoft – Gammellund 2023 Erhaltung Nordfriesland 
L28 OD Stolk – OD Stolk 2023 Erhaltung Schleswig-Flensburg 
L28 Idstedtkirche – Böklund 2023 Erhaltung Schleswig-Flensburg 
L29 Esperstoft – Kleinjörl 2023 Erhaltung Schleswig-Flensburg 
L30 Strucklahnungshörn – 

Pohnshallig 
2021 / 2022 Erhaltung Grundhafte 

Sanierung 
Nordfriesland 

L37 Hollingstedt – Dörpstedt 2023 Erhaltung Schleswig-Flensburg 
L39 Dörpstedt – Kropp 2021 Erhaltung Grundhafte 

Sanierung 
Schleswig-Flensburg 

L96 Freienwill – Kleinjörl 2023 Erhaltung Schleswig-Flensburg 
L96 OD Weseby 2023 Erhaltung Schleswig-Flensburg 
L96 B 199 – Rüde 2023 Erhaltung Schleswig-Flensburg 
L187 Mohnkirch – L 21 2023 Erhaltung Schleswig-Flensburg 
L188 Dörpstedt – Klein Bennebek 2023 Erhaltung Schleswig-Flensburg 
L189 Brodersby – Missunde 2021 Erhaltung 

Deckenerneuerung 
Schleswig-Flensburg 

L189 Tolk – Brodersby 2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Schleswig-Flensburg 

L214 Nieblum – Wyk auf Föhr 
(Hafen) 

2023 Erhaltung Nordfriesland 

L214 OD Nieblum 2023 Erhaltung Nordfriesland 
L245 Achtrup – Ladelund 2023 Erhaltung Nordfriesland 
L245 Ladelung – Nordmark 2023 Erhaltung Nordfriesland 
L267 Großsoltholz – Böklund 2021 Erhaltung Grundhafte 

Sanierung / 
Deckenerneuerung 

Schleswig-Flensburg 

L267 L 23 – L 193 2021 Erhaltung Grundhafte 
Sanierung / 
Deckenerneuerung 

Schleswig-Flensburg 

L268 L 193 – Husby 2022  Schleswig-Flensburg 
L268 Satrup – L 193 2022  Schleswig-Flensburg 
L279 B 200 – Jörl 2022  Schleswig-Flensburg 
L317 Risum – Niebüll 2023  Nordfriesland 
 Tarp - Jarplund 2021 / 2022  Schleswig-Flensburg 

 



 

 

Projekte Radwege 2021-2023 (Neu- und Ausbau) Kreise Nordfriesland, 
Schleswig-Flensburg, Flensburg-Stadt 
Straße Maßnahme Realisierung Art der Maßnahme Kreis 
K25 Mohrkirch - Sterup 2023 Neubau Schleswig-

Flensburg 
 



 

 

Projekte Radwege 2021-2023 (Erhaltung) Kreise Pinneberg, Steinburg, 
Dithmarschen 
Straße Maßnahme Realisierung Art der Maßnahme Kreis 
K20 Helserdeich – Trennewurth 2022 Erhaltung Dithmarschen 
K22 Windbergen – Frestedt 2023 Erhaltung Dithmarschen 
K34 Kiebitzreihe – L 118 2021 Erhaltung 

Deckenerneuerung 
Steinburg 

K40 Schrum – Bundeswehr 2023 Erhaltung Dithmarschen 
K46 Tellingstedt – Dörpling 2023 Erhaltung Dithmarschen 
K49 Hennstedt – Linden KVP 2022 Erhaltung Dithmarschen 
K50 Hennstedt – Fedderingen 2021 Erhaltung Dithmarschen 
K60 Wesselburen – 

Wulfenhausen 
2021 Erhaltung Dithmarschen 

K75 OD Brunsbüttel 2022 Erhaltung Dithmarschen 
L104 Landesgrenze HH/SH – A 

23 
2021 Erhaltung Grundhafte 

Sanierung 
Pinneberg 

L106 OD Appen 2023 Erhaltung Pinneberg 
L109 Holstendorf – Elmshorn (B 

431) 
2023 Erhaltung Pinneberg 

L111 Heede – Hemdingen 2021 Erhaltung Grundhafte 
Sanierung 

Pinneberg 

L112 Brande-Hörnerkirchen 
(L114) – L113 

2023 Erhaltung Pinneberg 

L121 Hohenlockstedt (K47) – 
Aukrug (B430) 

2023 Erhaltung Steinburg 

L127 Itzehoe/Nord (A23) – K53 2023 Erhaltung Steinburg 
L132 Holstenniendorf (L131) – 

Schafstedt (L145) 
2023 Erhaltung Dithmarschen 

L138 Dingen – St- 
Michaelisdonn (L144) 

2023 Erhaltung Dithmarschen 

L145 OD Eggstedt – K24 2022 / 2023 Erhaltung Grundhafte 
Sanierung 

Dithmarschen 

L149 Tellingstedt- Schalkholz 2021 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Dithmarschen 

L149 Schlichting - Glüsing 2023 Erhaltung Dithmarschen 
L153 Meldorf – Barsfleth (K33) 2023 Erhaltung Dithmarschen 
L156 Hemme (B5) – Rehm-

Flehde-Bargen (43) 
2021 Erhaltung Grundhafte 

Sanierung 
Dithmarschen 

L156 Krempel – Lunden 2023 Erhaltung Dithmarschen 
L168 Glückstadt (B431) – 

Herzhorn (K7) 
2023 Erhaltung Steinburg 

L172 Schalkholz – Pahlen 2021 / 2022 Erhaltung Grundhafte 
Sanierung 

Dithmarschen 

L173 L173/L144 
Funktionsbauvertrag 

2021 Erhaltung Grundhafte 
Sanierung 

Dithmarschen 

L236 Nordhastedt – B431 2023 Erhaltung Dithmarschen 
L239 Süderheistedt (L15) – 

Hennstedt (L149) 
2022 / 2023 Erhaltung Dithmarschen 

L316 Altmühlbrück – L148 2021 / 2022 Erhaltung 
Deckenerneuerung 

Dithmarschen 

L327 NOK – OD Hochdonn 2023 Erhaltung Dithmarschen 
 



 

 

Projekte Radwege 2021-2023 (Neu- und Ausbau) Kreise Pinneberg, Steinburg, 
Dithmarschen 

Straße Maßnahme Realisierung Art der 
Maßnahme 

Kreis 

B206 KVP in OD IZ 2021 Ausbau Steinburg 
B431 Brokdorf – St. Margarethen 2021 Neubau Steinburg 
B431 OD Brokdorf – OD Brokdorf 2022 / 2023 Neubau Steinburg 
K34 Horst-Hahnenkamp – 

Kreisgrenze Pinneberg 
2021 / 2022 Ausbau Steinburg 

K63 Kirchducht 38 – Kirchducht 36 2021 Ausbau Steinburg 
K63 Stadtfeld 28 – Hans-Prox-

Straße 
2021 / 2022 Ausbau Steinburg 

L145 OD Eggstedt 2022 / 2023 Ausbau Dithmarschen 
L239 Süderheistedt (L 15) – 

Hennstedt (L 149) 
2022 / 2023 Neubau Dithmarschen 
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